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STADTRADELN 2022 Angebote zum Mitradeln 

WANN? WAS? WO?

09.09.2022 
17:15 Uhr

Begrüßung durch Bürgermeister Helmut Mursa, 
anschließend gemeinsame Radtour 
zum Weinfest Bötzingen, Abfahrt um 17.30 Uhr

Parkplatz vor dem Rathaus, 
Am Felsenkeller 2, Hugstetten

11.09.2022 
8.00 bis 12.00 Uhr 

Volksradfahren in Holzhausen - 30km 
(und weitere Strecken) Sportplatz SC Holzhausen

18.09.2022 
10.30 Uhr

Rad-Gottesdienst Zachäusgemeinde Landwasser 
um 11.00 Uhr, Abfahrt in March um 10.30 Uhr Martin-Luther-Kirche, Hugstetten

18.09.2022 
14.00 bis 17.00 Uhr

Radtour „der sichere Schulweg“ 
von der Schule Am Bürgle - Gemeinschaftsschule - 
zur Realschule nach Bötzingen und zurück

Schule Am Bürgle 
Gemeinschaftsschule March 

Einen offenen Kalender mit Radel-Aktionen von und für Jedermann findest du hier: 
https://kurzelinks.de/2jbt oder per QR-Code. 

Dort kann jeder der mag selbst eine Aktion eintragen/anbieten! 
So könnt ihr euch also für gemeinsame Ausfahrten verabreden. 

Optimieren Sie Ihren Energieverbrauch 
Es gibt in jedem Haushalt viele Möglichkeiten, mit denen man Strom, Wärme und 
Wasser sparen kann. 
Gerade in Zeiten von explodierenden Energiepreisen ist eine Überprüfung des 
eigenen Verbrauchs und deren Optimierung sinnvoll und im Sinne des Klimaschutzes 
unerlässlich. 

Energiesparen kann ganz einfach sein! 
Tipps und Informationen finden Sie auf der Homepage des Landratsamtes Breisgau-
Hochschwarzwald sowie der Verbraucherzentrale 
https://www.breisgau-hochschwarzwald.de/pb/Breisgau-Hochschwarzwald/Start/
Landkreis+_+Politik/Energiespar-Checks.html 
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/strom-sparen/strom-sparen-im-haushalt-einfache-tipps-10734 

Auf diesen Internetseiten können Sie verschiedene Energiespar-Checks zu den Themen Heizen, Strom, Wasser, So-
laranlagen, energetische Modernisierungen und Fördermittel einsehen und Ihren eigenen Verbrauch überprüfen, 
vergleichen und optimieren. Für weitere Fragen dürfen Sie sich gerne auch an die Bauverwaltung der Gemeinde 
March wenden. 
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NOTDIENSTE UND SONSTIGE RUFNUMMERNNOTDIE
ALLGEMEINER NOTDIENST

Polizeinotruf    110

Feuernotruf      112
DRK-Rettungsdienst

Polizeiposten March  934293

Strom:
EnBW                            0800/3629477
Wasser  0172/7615161

Gas: 
Badenova 0800 2 767 767 

Krankentransport  0761/19222

Vergiftungsfälle   0761/19240

Tierkörperbeseitigung  0761/506706

ÄRZTE
Ärztlicher Bereitschaftsdienst an den Wochenen-
den und Feiertagen und außerhalb der Sprech-
stundenzeiten:
Kostenfreie Rufnummer:  116117
Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr: docdirekt - Kos-
tenfreie Onlinesprechstunde von niedergelasse-
nen Haus- und Kinderärzten, nur für gesetzlich 
Versicherte unter
0711-96589700 oder doc.dorekt.de

Tierarzt :  Den tierärztlichen Notdienst erfragen 

Sie bitte bei Ihrem Haustierarzt

APOTHEKEN
(Wechsel täglich jeweils 8.30 Uhr)

Samstag, 03.09.2022
Apotheke am Gutshof, Hauptstr. 9, 
79224 Umkirch, Tel. 07665/ 51626 

Sonntag, 04.09.2022
Apotheke am Rathaus, Hinter den Eichen 6, 
79276 Reute, Tel. 07641/ 912912 

Montag, 05.09.2022
Bären-Apotheke, Hauptstr. 39, 
79232 March (Buchheim), Tel. 07665/ 2252 

Dienstag, 06.09.2022
Europa-Apotheke, Richard-Müller-Str. 3 C, 
79206 Breisach a.R., Tel. 07667/ 942055 

Mittwoch, 07.09.2022
St. Wendelin-Apotheke, Farbgasse 10, 
79291 Merdingen, Tel. 07668/ 5812 

Donnerstag, 08.09.2022
Franziskaner-Apotheke, Großgasse 2, 
79206 Breisach a.R. (Oberrimsingen), 
Tel. 07664/ 408714 

Freitag, 09.09.2022
Silberberg-Apotheke, Hauptstr. 8, 
79353 Bahlingen a.K., Tel. 07663/ 2641 

Samstag, 10.09.2022
Kaiserstuhl-Apotheke, Hauptstr. 3, 
79235 Vogtsburg i.K. (Oberrotweil), 
Tel. 07662/ 337   

IMPRESSUM:
Amtsblatt der Gemeinde March
Herausgeber:
Bürgermeisteramt March,
Am Felsenkeller 2+4, 79232 March
- Telefon: 07665/4 22- 9000
- Telefax: 07665/4 22- 9099
- Internet: www.march.de
- E-Mail: gemeinde@march.de
Für den amtlichen und redaktionellen Teil:
Bürgermeister Mursa
Für Anzeigenteil/Druck: 
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Messkircher Straße 45, 78333 Stockach
- Telefon: 07771/93 17-11
- Telefax: 07771/93 17-40
- E-Mail anzeigen@primo-stockach.de
- Internet: www.primo-stockach.de

DIENSTSTUNDEN 
DER GEMEINDE

Öff entliche Dienststunden sind wie folgt:
Rathaus March in Hugstetten, 
Am Felsenkeller 2+4, 
Telefon 422-9000
Montag 08.00 - 12.00 Uhr 
Dienstag 08.00 - 12.00 Uhr 

und 14.00 - 18.00 Uhr 
Mittwoch 08.00 - 12.00 Uhr 

und 14.00 - 15.30 Uhr 
Donnerstag    08.00 - 12.00 Uhr 
Freitag 07.30 - 12.00 Uhr

Sprechzeiten Bürgermeister und 
Ortsvorsteher:
Bürgermeister Mursa nach besonderer 
Regelung oder telefonischer Absprache.
Buchheim, Ortsvorsteher Gerspach 
Dienstag   16.30 – 17.30 Uhr
Telefon  400383 (privat 40885)
Holzhausen, Ortsvorsteher Lorenz
Montag 17.00 - 18.00 Uhr
Telefon  9412240
Bürgerbüro Holzhausen
bis auf Weiteres  geschlossen
Hugstetten, Ortsvorsteher Faller
Dienstag 17.00 - 18.00 Uhr
Telefon  422-9500 (privat 1307)
Neuershausen, Ortsvorsteher Seiler
Sprechstunde gerne nach telefonischer Vereinbarung 
Telefon 0172/7178134 

Integration von Flüchtlingen 
Sprechzeiten im Rathaus Hugstetten 
Tel. 422-9141 oder 422-9142
Termine auf Anfrage
Frau Badalli-Wirth Integrationsbeauftragte
Zimmer 108, 0151/16344838, 
bergita.badalli-wirth@march.de
Frau Gfrörer 
Zimmer 110; 0151/46767061
christine.gfroerer@caritas-bh.de
Frau Schilling
Zimmer 110, 0157/85128251
eva.schilling@caritas-bh.de
Herr Alsahhar
Zimmer 110, 0176/18965451
mohammad.alsahhar@caritas-bh.de

ANGEBOTE, BERATUNG, SOZIALES

Beratungsstelle für ältere Menschen und 
deren Angehörige, Tel. 07663-9148835

Caritasverband
Krankheit, Kur, Geburt... 
Ihre Familie braucht Hilfe?
Tel. 0761/89 65-4 51
www.caritas-breisgau-hochschwarzwald.de

DREISAM
Sozialmedizinische Pfl egebetriebe
Gemeinnützige GmbH
Am Bahnhof 2 A
79232 March-Hugstetten 
Tel. 07665/9473888,
Fax 0761/3876529
Ambulante Alten- und Krankenpfl ege Tag
und Nacht durchgängig für Sie im Einsatz

DRK Seniorenzentrum March
Pfl egeeinrichtung
Schwarzwaldstr. 20
Tel. 9345-0
Zentrale-Seniorenzentrum@drk-freiburg.de

Fachstelle Sucht (bwlv)
Beratung - Behandlung - Prävention
Tel. 0761/156309-0

Hospizgruppe Umkirch/March 
Begleitung von Schwerkranken, Sterben-
den und deren Angehörigen, Tel.:  0151 
24125533

Kirchliche Sozialstation
Nördlicher Breisgau e.V.
Häusliche Kranken- und Altenpfl ege
Pfl ege für schwerstkranke und 
sterbende Menschen
Hauptstr. 25, 79268 Bötzingen
Tel. 07663/ 8969-240
www.sozialstation-boetzingen.de

Ökumenische 
Nachbarschaftshilfe  March-Hochdorf
Frau Regina Bothe, Tel. 01577-7029298

Ökumenische Seelsorge:
Tel. 0800/1 11 01 11
(vertraulich, anonym, kostenfrei)

Psychosoziale Beratungs- und Behand-
lungsstelle für Alkohol- und Drogenpro-
bleme des blv. , Tel. 0761/7 41 12

Sprechstunde für Angehörige
von Menschen mit Demenz
Frau Regina Schultis
Tel. 07663/8969-260
Nach Vereinbarung
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Stellenanzeige 

Austräger für das Mitteilungsblatt 
in Buchheim gesucht (m,w,d) 
Für das Austragen des Mitteilungs-
blattes der Gemeinde March in einem 
Teilbezirk von Buchheim (östlich der 
Hauptstraße) suchen wir ab dem 01. 
Oktober 2022 einen Schüler ab 15 
Jahren  oder einen rüstigen Rent-
ner. Interessenten sollten am Freitag-
mittag für ca. 4 Stunden Zeit haben, 
das Mitteilungsblatt in die Haushalte 
zu verteilen. 

Bitte schicken Sie uns Ihre Bewerbung 
per Post oder per mail 
(joachim.heinrich@march.de). 

Für Fragen steht Ihnen Herr Heinrich 
(Tel. 422-9100) gerne zur Verfügung. 

Sprechstunde 
des Bürgermeisters 

Bürgermeister Helmut Mursa steht Ih-
nen für Fragen, Anregungen etc. ger-
ne zur Verfügung. 

Die nächste Ortsteilsprechstunde 
fi ndet am Dienstag, 06. September 
2022 in der Zeit von 16.30 Uhr bis 
17.30 Uhr im Rathaus der Ortschaft 
Buchheim statt. 

Weitere Termine können Sie unter Tel. 
07665/ 422-9021 vereinbaren. 

Dringend Wohnung gesucht 

Die Gemeinde sucht für die Unterbrin-
gung von Sozialfällen, Obdachlosen-
fällen und Gefl üchtete ständig Woh-
nungen oder Häuser. 

Aktuell suchen wir eine Wohnung 
für eine vierköpfi ge Familie mit 
zwei Kindern ( 6 und 5 Jahre), die 
aufgrund einer Eigenbedarfskün-
digung aus ihrer derzeitigen Woh-
nung ausziehen müssen.

Bei Angeboten oder Fragen dürfen Sie 
sich gerne bei Frau Böhmke 
(422-9140; 
saskia.boehmke@march.de) 
melden. 

Rechtsverordnung 
des Landratsamtes 

Breisgau-Hochschwarzwald
über die Einschränkung 
des Gemeingebrauchs

vom 18. August 2022

Aufgrund des § 21 Abs. 2 Nr. 1 in Verbindung 
mit § 80 Abs. 2 Nr. 3 und § 82 Abs. 1 des Was-
sergesetzes für Baden-Württemberg vom 3. 
Dezember 2013 (GBl. Nr. 17 S. 389), in der 
aktuellsten Fassung, wird durch das Landrat-
samt Breisgau-Hochschwarzwald als untere 
Wasserbehörde verordnet:

§ 1
Anordnungszweck

Im Interesse des Wohles der Allgemeinheit, 
insbesondere der Ordnung des Wasserhaus-
halts, der Sicherstellung der Erholung und 
des Schutzes der Natur wird der Gemein-
gebrauch nach § 20 Abs. 1 WG durch diese 
Rechtsverordnung eingeschränkt.

§ 2
Räumlicher Geltungsbereich

(1)  Diese Verordnung gilt für sämtliche 
öff entlichen oberirdischen Gewässer 
auf dem Kreisgebiet des Landkreises 
Breisgau-Hochschwarzwald. Vom Gel-
tungsbereich dieser Rechtsverordnung 
sind nur der Windgfällweiher, der Ti-
tisee, der Schluchsee, die Baggerseen 
>10 ha sowie der Rhein in den genann-
ten Gemeinden ausgenommen.

(2)  Die Übersichtskarte mit Zuord-
nung der Gemeinden zu den Re-
ferenzpegeln ist Bestandteil dieser 
Verordnung. Die Verordnung mit 
Karte ist auf der Internetseite des Land-
ratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald 
(www.breisgau-hochschwarzwald.de) 
einsehbar. Eine Ausfertigung ist am 
Standort Freiburg, Stadtstraße 2 an der 
Information zur kostenlosen Einsicht 
durch jedermann während der gelten-
den Sprechzeiten und unter Beachtung 
der jeweils geltenden Zutrittsregeln nie-
dergelegt.

§ 3
Verbote

Die Entnahme von Wasser durch Pump-
vorrichtungen, durch Schöpfen mit Hand-
gefäßen, das Schwemmen und ähnlich 
unschädliche Verrichtungen sowie die Ent-
nahme von Wasser in geringen Mengen für 
die Landwirtschaft, Forstwirtschaft und den 
Gartenbau aus sämtlichen oberirdischen 
Gewässern in den aufgeführten Gemeinden 
wird untersagt, wenn die genannten Was-
serstände der Referenzpegel für die jeweils 
zugeordneten Gemeinden wie folgt erreicht 
bzw. unterschritten werden:

• Pegel Untermünstertal / Neumagen: ab 
einem Pegelstand von 10 cm oder we-
niger für die Gemeinden Au, Badenweiler, 
Bollschweil, Ebringen, Ehrenkirchen, Hor-
ben, Merzhausen, Münstertal/Schwarz-
wald, Pfaff enweiler, Schallstadt, Sölden, 
Staufen im Breisgau, Sulzburg, Wittnau

• Pegel Untermünstertal / Neumagen: ab 
einem Pegelstand von 11 cm oder we-
niger für die Gemeinden Auggen, Bug-
gingen, Müllheim, Neuenburg am Rhein, 
Ballrechten-Dottingen, Eschbach, Heiters-
heim, Bad Krozingen, Breisach am Rhein, 
Hartheim

• Pegel Ebnet / Dreisam: ab einem Pegel-
stand von 42 cm oder weniger für die 
Gemeinden Breitnau, Buchenbach, Feld-
berg, Glottertal, Gundelfi ngen, Heuweiler, 
Hinterzarten, Kirchzarten, Oberried, Ste-
gen, St. Märgen, St. Peter

• Pegel Ebnet / Dreisam: ab einem Pe-
gelstand von 44 cm oder weniger für 
die Gemeinden Bötzingen, Eichstetten 
(Kaiserstuhl), Gottenheim, Ihringen (Kai-
serstuhl), March, Merdingen, Umkirch, 
Vogtsburg (Kaiserstuhl)

• Pegel Ewattingen / Wutach: ab einem 
Pegelstand von 48 cm oder weniger für 
die Gemeinden Friedenweiler, Löffi  ngen, 
Eisenbach, Lenzkirch, Schluchsee, Titisee- 
Neustadt

Die Wasserstände für die HVZ-Pegel (inkl. 
Tendenz) können im Internet unter der Ad-
resse 
https://www.hvz.baden-wuerttemberg.de/ 
oder über die automatische Telefonansage
abgefragt werden. Bei letzterem können 
wahlweise die Daten für einen oder mehrere 
HVZPegel oder alle Pegel eines Flussgebie-
tes abgerufen werden. Die Auswahl erfolgt 
in einem Dialog. Sie erhalten über die Tele-
fonansage auch den Lagebericht - Tel. 0721 
/ 9804-61 (und weitere Anschlüsse bis zur 
Endnummer -65). Darüber hinaus kann die 
App „Meine Pegel“ als Informationsquelle 
genutzt werden.

§ 4
Befreiung

Die untere Wasserbehörde kann im Einzel-
fall auf Antrag eine widerrufl iche Befreiung 
von diesem Verbot erteilen, sofern eine 
Beeinträchtigung der in § 1 genannten 
Schutzgüter ausgeschlossen ist. Die Befrei-
ung kann unter Bedingungen und Aufl agen 
erteilt werden.

§ 5
Ordnungswidrigkeiten

(1)  Ordnungswidrig im Sinne von § 126 
Abs. 1 Nr. 18 des Wassergesetzes han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1.  dem Verbot nach § 3 dieser Verord-

nung zuwiderhandelt,
2.  gegen die Bedingungen oder Aufl a-

gen einer nach § 4 erteilten Befrei-
ung verstößt.
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Vereinsterminbesprechung - 
Vereinszuschuss 

Veranstaltungskalender 2023
Wie gewohnt, wollen wir für das kommende 
Kalenderjahr wieder einen Veranstaltungs-
kalender aufstellen, in dem die Veranstal-
tungen, Aktivitäten und Öffentlichkeitsar-
beit aller Marcher Vereine und Institutionen 
aufgenommen werden sollen. Bitte klären 
Sie mit den jeweiligen Vereinsgremien Ihre 
Planungen ab und sehen Sie die entspre-
chenden Termine vor. 

Die alljährliche gemeinsame Festlegung der 
Termine findet am 

Dienstag, den 27.09.2022 um 20.00 Uhr
im Sitzungssaal im Rathaus Hugstetten

statt. 

Sofern möglich, teilen sie uns bitte ihre 
Termine vorab per E-Mail mit (hallenbe-
legung@march.de), damit der Ablauf der 
Besprechung vereinfacht werden kann. 

Vereinszuschüsse für 2022
Die Gemeinde gewährt den Vereinen jedes 
Jahr einen finanziellen Zuschuss. Ein Teil 
dieses Zuschusses betrifft auch die Jugend-
arbeit, die in den Vereinen geleistet wird. 
Der Gemeinderat hat entsprechende Rege-
lungen aufgestellt. Für die Berechnung des 
Jugendförderungszuschusses benötigen 
wir daher von den Vereinen die Liste der Ju-
gendlichen, die im Verein ausgebildet wer-
den oder trainieren. 

Bitte reichen Sie diese Aufstellung (Name, 
Geb.Datum, Straße) nach dem Stand vom 
15. September 2022 bei Herrn Heinrich 
schriftlich oder per E-Mail (joachim.hein-
rich@march.de) bis spätestens 

07. Oktober 2022

ein, damit wir den Vereinszuschuss berech-
nen und auszahlen können. 

Kommunale Geschwindigkeits-
messungen durch den 
Landkreis - Laseranlage 

Datum: 28.06.2022

Zul. Höchstge-
schwindigkeit:

30

Messpunkt: OT Holzhausen, 
Buchheimer 
Straße

Einsatzzeit: 5.32 – 11.25 Uhr

Gemessene 
Fahrzeuge:

914

Beanstandungen: 188

Höchstge-
schwindigkeit:

62

Mitteilung der unteren Jagdbehörde
bzgl. freilaufender Hunde 

Aufgrund von dem Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald aktuell vermehrt angezeigten Vor-
kommnissen hinsichtlich freilaufender Hunde und gerissener Rehe in der Gemeinde March, 
weist die untere Jagdbehörde des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald alle Hundehalter auf 
folgende geltende Rechtsgrundlagen hin:

Nach § 67 Abs. 2 Nr. 10 des Jagd- Wildtiermanagementgesetzes (JWMG) handelt vorsätzlich oder 
fahrlässig ordnungswidrig, wer seinen Hund in einem nicht befriedeten Teil des Jagdbezirkes 
ausreichende Sicherungsmaßnahmen gegen dessen Entkommen oder außerhalb seiner 
Einwirkung freilaufen lässt.

Diese Vorschrift dient dem Schutz des Wildes, da immer die Gefahr besteht, dass ein Hund ohne 
die entsprechende Aufmerksamkeit seines Führers auf eine Wildfährte oder -spur stößt und die 
Verfolgung aufnimmt. Nicht befriedete Teile des Jagdbezirkes sind alle Flächen die sich außerhalb 
des Ortskerns befinden, nicht zum ständigen Aufenthalt von Menschen dienen oder nicht vollstän-
dig umzäunt sind. Außerhalb der Einwirkung des Hundeführers ist der Hund, 

- wenn dieser außer Ruf- oder Hörweite ist, so dass er nicht mehr zurückgerufen werden 
kann;  

- wenn der Hund zwar in Ruf- und Hörweite ist, er aber einen Rückruf nicht sofort befolgt;
- wenn der Hund in Ruf- und Hörweite ist, die Aufsichtsperson sich aber nicht um ihn küm-

mert;
- wenn der Hund sich der Sicht entzogen hat und die Aufsichtsperson ihn nicht umgehend 

zurückruft oder der Hund dem Rückruf nicht sofort folgt.

Wildschweine können eine Gefahr für den Hund darstellen, besonders wenn es sich hierbei um ein 
Muttertier handelt, welches den Nachwuchs verteidigt. Dies kann für einen Hund durchaus auch 
tödlich enden, genau wie ein mögliches Zusammentreffen mit einem Wolf.

Da in vielen Teilen des Landkreises vermehrte Fälle von Räude (bei Füchsen und Wildschweinen) 
bestätigt sind, weisen wir auch hier nochmals auf die erhebliche Ansteckungsgefahr für Hunde hin.

Zum Schutz des Wildes und zur Vermeidung möglicher gefährlicher Situationen für Ihren 
Hund, bitten wir Sie um unbedingte Einhaltung der o. g. Vorgaben. 
Angezeigte und belegte Verstöße werden mit einem Bußgeld i. H. v. mindestens 200 Euro geahn-
det.

Für Rückfragen steht Ihnen das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald als untere Jagdbehörde 
unter der Nummer 0761/2187-3817 gerne zur Verfügung. 

Mitteilung der unteren Jagdbe-
hörde bzgl. freilaufender Hunde

Aufgrund von dem Landratsamt Breisgau- 
Hochschwarzwald aktuell vermehrt ange-
zeigten Vorkommnissen hinsichtlich freilau-
fender Hunde und gerissener Rehe in der 
Gemeinde March, weist die untere Jagdbe-
hörde des Landratsamtes Breisgau-Hoch-
schwarzwald alle Hundehalter auf folgende 
geltende Rechtsgrundlagen hin:
Nach § 67 Abs. 2 Nr. 10 des Jagd- Wildtier-
managementgesetzes (JWMG) handelt 
vorsätzlich oder fahrlässig ordnungswidrig, 
wer seinen Hund in einem nicht befriedeten 
Teil des Jagdbezirkes ohne ausreichende 
Sicherungsmaßnahmen gegen dessen 
Entkommen oder außerhalb seiner Ein-
wirkung freilaufen lässt.
Diese Vorschrift dient dem Schutz des Wil-
des, da immer die Gefahr besteht, dass ein 
Hund ohne die entsprechende Aufmerk-
samkeit seines Führers auf eine Wildfährte 
oder -spur stößt und die Verfolgung auf-
nimmt. Nicht befriedete Teile des Jagdbezir-
kes sind alle Flächen die sich außerhalb des 
Ortskerns befinden, nicht zum ständigen 
Aufenthalt von Menschen dienen oder nicht 
vollständig umzäunt sind. Außerhalb der 
Einwirkung des Hundeführers ist der Hund,

•	 wenn dieser außer Ruf- oder Hörweite 
ist, so dass er nicht mehr zurückgerufen 
werden kann;

•	 wenn der Hund zwar in Ruf- und Hörwei-
te ist, er aber einen Rückruf nicht sofort 
befolgt;

•	 wenn der Hund in Ruf- und Hörweite ist, 
die Aufsichtsperson sich aber nicht um 
ihn kümmert;

•	 wenn der Hund sich der Sicht entzogen 
hat und die Aufsichtsperson ihn nicht 
umgehend zurückruft oder der Hund 
dem Rückruf nicht sofort folgt.

Wildschweine können eine Gefahr für den 
Hund darstellen, besonders wenn es sich 
hierbei um ein Muttertier handelt, welches 
den Nachwuchs verteidigt. Dies kann für 
einen Hund durchaus auch tödlich enden, 
genau wie ein mögliches Zusammentreffen 
mit einem Wolf.
Da in vielen Teilen des Landkreises ver-
mehrte Fälle von Räude (bei Füchsen und 
Wildschweinen) bestätigt sind, weisen wir 
auch hier nochmals auf die erhebliche An-
steckungsgefahr für Hunde hin.
Zum Schutz des Wildes und zur Vermei-
dung möglicher gefährlicher Situationen 
für Ihren Hund, bitten wir Sie um unbe-
dingte Einhaltung der o. g. Vorgaben.
Angezeigte und belegte Verstöße werden 
mit einem Bußgeld i. H. v. mindestens 200 
Euro geahndet.

Für Rückfragen steht Ihnen das Landratsamt 
Breisgau-Hochschwarzwald als untere Jagd-
behörde unter der Nummer 0761/2187-
3817 gerne zur Verfügung. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 
126 Abs. 2 des Wassergesetzes mit einer 
Geldbuße von bis zu 100.000 EUR ge-
ahndet werden.

§ 6
In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer 
Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Rechtsverordnung zur Regelung des Ge-
meingebrauchs vom 05.10.2021 außer Kraft.

Freiburg im Breisgau, den 18.08.2022

Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald
- Untere Wasserbehörde -

gez. Störr-Ritter
Landrätin

Vorstehende Rechtsverordnung wurde 
am 24.08.2022 auf der Internetseite des 
Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald 
(www.breisgau-hochschwarzwald.de/be-
kanntmachungen) bekannt gemacht und 
eine Ausfertigung an der Information, Stadt-
straße 2, zur kostenlosen Einsicht- nahme 
niedergelegt.

gez. Scherer
Fachbereich Umweltrecht (FB 430) 

Parkprobleme in March - 
Parkraumanalyse und Vorberei-
tung eines Parkraumkonzepts 

Die Parkmöglichkeiten im öffentlichen Ver-
kehrsraum der Straßen und Plätze in March 
sind knapp. Immer wieder kommt es zu 
Durchfahrtsproblemen für die Feuerwehr 
und landwirtschaftliche Fahrzeuge. Mit ei-
ner Parkraumanalyse und einem Parkraum-
konzept kann kein neuer Parkraum auf den 
Straßen generiert werden. Wir können da-
mit aber Gefahrenstellen minimieren und 
schaffen eine bessere Handhabe für den 
Ordnungsdienst, indem wir das Parken in 
den Ortsteilen vereinheitlichen. 

Die Erstellung eines Parkraumkonzeptes 
ist auf die Mithilfe der Einwohnerschaft 
angewiesen; denn die Anwohner kennen 
die Brennpunkte, die schwierigen Ver-
kehrsverhältnisse und die oft gefährlichen 
Situationen am besten. Die Ortschaftsräte 
Buchheim, Holzhausen, Hugstetten und 
Neuershausen und die Verwaltung rufen da-
her die Einwohnerinnen und Einwohner in 
unseren Ortsteilen auf, an einem Parkraum-
konzept mitzuwirken. Dazu sind allen Ort-
schaften Einwohnerdialoge vorgesehen. 

Der erste Einwohnerdialog für die Ort-
schaft HOLZHAUSEN findet am Dienstag, 
den 14.09.2022 um 19 Uhr in der Halle 
Holzhausen statt. Wir verweisen hiermit 
auf die Ankündigung des Ortvorstehers 
Rolf Lorenz in dieser Ausgabe des Mittei-
lungsblattes. 
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Verkaufsstellen 
für Restmüllsäcke 

Wenn der Platz in der schwarzen Tonne mal 
nicht ausreicht, können Sie Restmüllsäcke 
erwerben, die bei der nächsten Abholung 
dann von der Abfallentsorgung mitgenom-
men werden. 
Verkaufsstellen sind das Bürgerbüro im 
Rathaus March (Hugstetten), Bäckerei Zip-
fel (March-Holzhausen), EDEKA in Umkirch, 
REWE in Bötzingen, Raiffeisen Schulz (Böt-
zingen), EDEKA in Ihringen

Katzenschutzverordnung 
tritt in Kraft 

Nachdem der Gemeinderat Ende Februar 
einer Katzenschutzverordnung für die Ge-
meinde March zugestimmt hat, tritt diese 
nun am 03.09.2022, nach einer Übergangs-
frist von 6 Monaten, in Kraft. 

Was bedeutet dies für die Tierhalter:  
Für viele Tierhalter ändert sich hierbei nichts. 
Katzenhalterinnen und Katzenhalter haben 
ihre Katze auf eigene Kosten bei einer Tier-
ärztin oder einem Tierarzt vorzustellen, zu 
kastrieren und zu registrieren. Auf Verlangen 
ist der Gemeinde ein Nachweis darüber vor-
zulegen. Wird eine unkastrierte Halterkatze 
von Seiten der Gemeinde aufgefunden, so 
wird dem Halter aufgegeben die Katze zu 
kastrieren. Ist die Katze nicht registriert und 
kann keinem Halter zugeordnet werden, so 
kann die Gemeinde sie nun fortan kastrieren 
lassen und danach wieder in die Freiheit (am 
Fundort) aussetzen. 
Die Verordnung gilt nicht für reine Hauskat-
zen, die sich lediglich drinnen aufhalten. 

Wegen was wurde die KatzenschutzVO 
erlassen?  
Durch die KatzenschutzVO soll die Katzen-
population langfristig kontrolliert und vor-
beugender Tierschutz geleistet werden. Die 
Zahl der verwilderten und kranken Katzen in 
March nahm in den letzten Jahren stetig zu, 
weswegen gehandelt werden musste. 
Seit dem Jahr 2013 kann eine Kastrations-, 
Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht 
für freilaufende Katzen durch § 13b Satz 
1 Tierschutzgesetz mit Rechtsverordnung 
vorgeschrieben werden. Gerade freileben-
de Katzen (ohne Halter) können durch die 
Verordnung nun auch kastriert, gechipt und 
wieder in die Freiheit entlassen werden. 

Vorteile für Ihre Tiere: 
•	 schnellere Rückführung zu dem Besitzer 

(durch Registrierung) 
•	 schnellere Versorgung bei Erkrankungen 

(durch Registrierung) 
•	 weniger Stress durch kürzere Verweildauer 

Vorteile Katzenhalter: 
•	 geringeres Risiko, dass sich das eigene 

Tier bei einer frei lebenden Katze mit 
einer Krankheit anstecken könnte 

•	 schnellere Rückführung eines entlaufe-
nen Tieres 

•	 kastrierte Tiere sind weniger aggressiv, 
somit Eindämmung der Gefahr von 
Verletzungen durch tätliche Auseinander-
setzungen mit anderen Tieren 

•	 kein sexuell bedingtes weitläufiges 
Herumstreunen, kein z.T. tagelanges 
Wegbleiben, bzw. Abwandern mehr 

•	 Gefahr von Unfällen im Straßenverkehr 
nimmt ab 

Vorteil für alle BürgerInnen: 
•	 Eindämmung der Gefahr von Zoonosen, 

die von hohen Populationen ausgehen 
können 

•	 mehr Sicherheit im Straßenverkehr 
•	 weniger Verschmutzungen durch verko-

tete Gärten und Beete 

Vorteil Umwelt: 
•	 mehr Sicherheit für den Bestand von 

Vögeln, Kleinsäuger und Reptilien (auch 
in ausgewiesenen Umwelt/Naturschutz-
gebieten) 

Die gesamte Katzenschutzverordnung 
finden Sie in dieser Ausgabe oder auf der 
Homepage der Gemeinde March. 
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Gemeinde March
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
AZ: 108.50/ 108.84

Verordnung der Gemeinde March 
zum Schutz freilebender Katzen

(Katzenschutzverordnung – KatzenschutzVO)

Auf Grund von § 13b des Tierschutzgesetzes i.d.g.F. in Verbindung mit der Verordnung der
Landesregierung über die Übertragung der Ermächtigung nach § 13b des Tierschutzgeset-
zes i.d.g.F. hat der Gemeinderat der Gemeinde March in seiner Sitzung vom 21.02.2022
folgendes verordnet: 

§ 1
Regelungszweck, Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung dient dem Schutz von freilebenden Katzen vor erheblichen Schmerzen,
Leiden oder Schäden, die auf eine hohe Anzahl dieser Katzen innerhalb des Gebietes der
Gemeinde March zurückzuführen sind.

(2) Diese Verordnung gilt für das gesamte Gebiet der Gemeinde March. 

§ 2
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung ist eine

1. Katze ein männliches oder weibliches Tier der Unterart Felis silvestris catus,

2. freilebende Katze eine Katze, die nicht oder nicht mehr von einem Menschen gehalten
wird,

3. Katzenhalterin oder Katzenhalter eine natürliche Person, die die tatsächliche Bestim-
mungsmacht über eine Katze in eigenem Interesse und nicht nur ganz vorübergehend
ausübt und das wirtschaftliche Risiko des Verlusts des Tieres trägt,

4. Halterkatze die Katze einer Katzenhalterin oder eines Katzenhalters,

5. freilaufende Halterkatze eine Halterkatze, der unkontrolliert freier Auslauf gewährt wird
und die nicht weniger als 5 Monate alt ist.

§ 3
Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für freilaufende Halter-

katzen

(1) Freilaufende Halterkatzen sind von ihren Katzenhalterinnen und Katzenhaltern durch eine
Tierärztin oder einen Tierarzt zu kastrieren und mittels Mikrochips oder
Ohrtätowierung eindeutig und dauerhaft zu kennzeichnen sowie zu registrieren.

Gemeinde March
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
AZ: 108.50/ 108.84

Verordnung der Gemeinde March 
zum Schutz freilebender Katzen

(Katzenschutzverordnung – KatzenschutzVO)

Auf Grund von § 13b des Tierschutzgesetzes 
i.d.g.F. in Verbindung mit der Verordnung 
der Landesregierung über die Übertragung 
der Ermächtigung nach § 13b des Tier-
schutzgesetzes i.d.g.F. hat der Gemeinderat 
der Gemeinde March in seiner Sitzung vom 
21.02.2022 folgendes verordnet:

§ 1
Regelungszweck, Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung dient dem Schutz 
von freilebenden Katzen vor erhebli-
chen Schmerzen, Leiden oder Schäden, 
die auf eine hohe Anzahl dieser Katzen 
innerhalb des Gebietes der Gemeinde 
March zurückzuführen sind.

(2) Diese Verordnung gilt für das gesamte 
Gebiet der Gemeinde March.

§ 2
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung ist eine
1. Katze ein männliches oder weibliches 

Tier der Unterart Felis silvestris catus,
2. freilebende Katze eine Katze, die nicht 

oder nicht mehr von einem Menschen 
gehalten wird,

3. Katzenhalterin oder Katzenhalter eine 
natürliche Person, die die tatsächliche 

Bestimmungsmacht über eine Katze in 
eigenem Interesse und nicht nur ganz 
vorübergehend ausübt und das wirt-
schaftliche Risiko des Verlusts des Tieres 
trägt,

4. Halterkatze die Katze einer Katzenhalte-
rin oder eines Katzenhalters,

5. freilaufende Halterkatze eine Halterkat-
ze, der unkontrolliert freier Auslauf ge-
währt wird und die nicht weniger als 5 
Monate alt ist.

§ 3
Kastrations-, Kennzeichnungs- und 

Registrierungspflicht für freilaufende 
Halterkatzen

(1) Freilaufende Halterkatzen sind von ih-
ren Katzenhalterinnen und Katzenhal-
tern durch eine Tierärztin oder einen 
Tierarzt zu kastrieren und mittels Mik-
rochips oder Ohrtätowierung eindeutig 
und dauerhaft zu kennzeichnen sowie 
zu registrieren.

(2) Die Registrierung erfolgt, indem neben 
den Daten des Mikrochips oder der Ohr-
tätowierung Name und Anschrift der 
Katzenhalterin oder des Katzenhalters 
in das kostenfreie Haustierregister von 
Tasso e.V. oder in das kostenfreie Haus-
tierregister des Deutschen Tierschutz-
bundes (FINDEFIX) eingetragen werden.

(3) Der Gemeinde ist auf Verlangen ein 
Nachweis über die durchgeführte Kast-
ration und Registrierung vorzulegen.

(4) Von der Kastrationspflicht nach Absatz 
1 können auf Antrag durch die Gemein-
de Ausnahmen zugelassen werden. Die 
übrigen Bestimmungen hinsichtlich der 
Kennzeichnungs- und Registrierungs-
pflicht in den Absätzen 1 bis 3 bleiben 
unberührt.

(5) Eine von der Katzenhalterin oder dem 
Katzenhalter personenverschiedene 
Eigentümerin oder ein personenver-
schiedener Eigentümer hat die Ausfüh-
rungen der Halterpflichten nach Absatz 
1 bis 3 zu dulden.

§ 4
Maßnahmen gegenüber Katzen-
halterinnen und Katzenhaltern

(1) Wird eine entgegen § 3 Absatz 1 unkas-
trierte Halterkatze von der Gemeinde 
oder einer oder einem von ihr Beauf-
tragten im Gemeindegebiet angetrof-
fen, soll der Katzenhalterin oder dem 
Katzenhalter von der Gemeinde aufge-
geben werden, das Tier kastrieren zu 
lassen.

(2) Bis zur Ermittlung der Katzenhalterin 
oder des Katzenhalters kann die Katze 
durch die Gemeinde oder einer oder 
einem von ihr Beauftragten in Obhut 
genommen werden.

(3) Ist zur Ergreifung der Katze das Betreten 
eines Privat- oder Betriebsgeländes er-
forderlich, sind die Grundstückseigen-
tümer oder Pächter verpflichtet, dies 
zu dulden und die Gemeinde oder eine 
oder einen von ihr Beauftragten bei ei-
nem Zugriff auf die Katze zu unterstüt-
zen. In der Regel, soweit aus Zeitgrün-
den nicht unmöglich, ist das Benehmen 
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mit dem Grundstückseigentümer für 
das Betreten des Grundstücks herzustel-
len.

(4) Mit der Ermittlung der Katzenhalterin 
oder des Katzenhalters soll unverzüg-
lich nach dem Aufgreifen der Katze be-
gonnen werden. Dazu ist insbesondere 
eine Halterabfrage bei den in § 3 Absatz 
2 genannten Registern zulässig.

(5) Ist eine nach Absatz 1 angetroffene 
unkastrierte Halterkatze darüber hinaus 
entgegen § 3 Absatz 1 nicht gekenn-
zeichnet und registriert und kann ihre 
Halterin oder ihr Halter nicht innerhalb 
von 48 Stunden identifiziert werden, 
kann die Gemeinde die Kastration auf 
Kosten der Katzenhalterin oder des Kat-
zenhalters durch eine Tierärztin oder ei-
nen Tierarzt durchführen lassen.

(6) Nach der Kastration soll die Katze wie-
der in die Freiheit entlassen werden. 
Die Entlassung in die Freiheit soll an der 
Stelle erfolgen, an der die Katze aufge-
griffen worden ist.

(7) Eine von der Katzenhalterin oder dem 
Katzenhalter personenverschiedene Ei-
gentümerin oder ein personenverschie-
dener Eigentümer hat die Maßnahmen 
nach Absatz 1 und 2 zu dulden.

§ 5
Maßnahmen gegenüber freilebenden 

Katzen
(1) Die Gemeinde oder eine von ihr Be-

auftragte oder ein von ihr Beauftragter 
kann freilebende Katzen kennzeichnen, 
registrieren und kastrieren lassen. Zu 
diesen Zwecken darf die freilebende 
Katze in Obhut genommen werden. 
Nach der Kastration kann die Katze wie-
der in die Freiheit entlassen werden.

(2) Die Entlassung in die Freiheit soll an der 
Stelle erfolgen, an der die Katze aufge-
griffen worden ist.

(3) Ist für Maßnahmen nach Absatz 1 das 
Betreten eines Privat- oder Betriebsge-
ländes er-forderlich, gilt § 4 Absatz 1 
Satz 3 entsprechend.

§ 6
Inkrafttreten

Die Verordnung tritt sechs Monate nach ih-
rer Bekanntmachung in Kraft.

March, den 07.03.2022

Helmut Mursa
Bürgermeister

Hinweis über die Verletzung von 
Verfahrens- und/oder Formvorschriften
nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 

der GemO beim Zustandekommen dieser Sat-
zung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch 
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntma-
chung dieser Satzung gegenüber der Gemein-
de geltend gemacht worden ist; der Sachver-
halt, der die Verletzung begründen soll, ist zu 
bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschrif-
ten über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind.

March, den 07.03.2022

Helmut Mursa
Bürgermeister 

Standesamtsnachrichten

Sterbefälle 
Helga Elisabeth Wehrle 
geb. Kammerer 
84 Jahre 
March-Holzhausen 

Geburten

Lian 
Eltern: Katharina Bachstein und 
Kurt Bachstein geb. Reichenbach 
March-Neuershausen 

Leni 
Eltern: Natascha Gühr und
Timo Maximilian Friedrich 
March-Hugstetten 

Liyano Joni Nino 
Eltern: Selina Verena Kilicoglu geb. Mascera 
und Aleksi Kilicoglu 
March-Hugstetten 

Mila Jasmin 
Eltern: Jana Augustin und Tim Vormelker 
March-Holzhausen 

Lennart Mattis 
Eltern: Simona Eva Frey geb. Kaiser und 
Christian Steffen Frey 
March-Holzhausen 

Judah Brandon  
Eltern: Rebekka Petra Barger geb. Egloff und 
Brandon Robert Barger 
March-Buchheim 

Ferdinand
Eltern: Corinna Krafft von Dellmensingen geb. 
Faller und Götz Krafft von Dellmensingen 
March-Holzhausen 

Leonhard Aljosha 
Eltern: Jasmin Anna Strecker geb. Mandlik 
und David Niclas Strecker 
March-Hugstetten 

Maya Luisa 
Eltern: 
Jasmin Baumann und Jason Paul Moore 
March-Holzhausen 

Leon Max 
Eltern: Caroline Hunn geb. Bruck und 
Johannes Markus Hunn 
March-Buchheim 

Emma Lea 
Eltern: Irina Schimenkowa und 
Alexander Hans-Friedrich Schneeberger 
March-Hugstetten 

Fundsachen

1 Trettroller 
1 Kinderarmband 
1 Sweatshirt mit Reißverschluss 
1 Fahrradtasche Klickfix 
2 Fahrradschlüssel 
1 Brille mit Sehstärke 
1 Fahrradhelm 

abzuholen im Rathaus Hugstetten nach vor-
heriger telefonischer Vereinbarung 

Herrenlose Katze gefunden 

Am 18.08.2022 wurde eine getigerte Katze 
in Buchheim aufgefunden und in das Tier-
heim Emmendingen gebracht. 

Dort kann das Fundtier abgeholt werden. 

Herzlichen Glückwunsch 
zum Geburtstag

Burk, Rainer  70 Jahre
02.09.     
Hugstetten 

Markgraf, Arno  70 Jahre
07.09.     
Buchheim 

Wischeropp, Angela  95 Jahre
08.09.      
Hugstetten 

0 77 71 93 17-48

vertrieb@primo-stockach.de

Sie haben Ihr Blättle nicht erhalten?
Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung:
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Bürgerbeteilung zum Thema 
„Parkmöglichkeiten im öffentlichen Verkehrsraum in March Holzhausen“. 

Mit einer Parkraumanalyse und einem Par-
kraumkonzept kann kein neuer Parkraum 
auf den Straßen generiert werden. Ziel ist es 
die damit verbundenen Gefahrenstellen zu 
minimieren, und eine klare Regelung für die 
Bevölkerung zu schaff en. Letztendlich wird 
es auch dem Ordnungsdienst zugute kom-
men, da die Situationen eindeutiger aufge-
zeigt werden.

Das Parkraumkonzept ist auf Ihre Unter-
stützung/Mithilfe angewiesen. 
Sie als Anwohner kennen die Brennpunkte, 
die schwierigen Verkehrsverhältnisse und 
die oft gefährlichen Situationen sehr gut. 
Der Ortschaftsrat Holzhausen bittet Sie des-

halb um Ihre Unterstützung, und ruft die 
Einwohnerschaft auf, an diesem Konzept 
mitzuwirken.

Der Einwohnerdialog fi ndet am 14.09.  19 
Uhr in der Schulhalle Holzhauen statt, und 
beinhaltet die Situation für Holzhausen. 
Dazu sind Sie herzlich eingeladen. 
Es wird zunächst die Ausarbeitung der 
Park-Analyse vorgestellt. Anhand Straßen-
plänen werden die bereits bekannten Pro-
blemstellen aufgezeigt; ergänzend dazu 
können alle Bürger Ihre weiteren Stellen be-
kannt geben, die sie als problematisch anse-
hen und zu denen sie gerne Ihre Lösungs-
ideen einbringen wollen. 

Ihre Gedanken und Vorschläge werden auf-
genommen, gesammelt und dann zusam-
men mit den Ideen aus den anderen Orts-
teilen in ein Gesamtkonzept mit einfl ießen. 
Dieses Konzept wird im Anschluss durch 
ein Fachbüro ausgearbeitet, erneut beraten 
und zuletzt dem Gemeinderat zur Entschei-
dung vorgelegt. Die Umsetzung wird im 
Anschluss erfolgen, und noch einige Zeit in 
Anspruch nehmen. 

Wir freuen auf Ihre Mithilfe, Unterstützung 
und Teilnahme. 

Rolf Lorenz , 
Ortsvorsteher March – Holzhausen 

AUS UNSEREN ORTSTEILENAUS UNSEREN ORTSTEILEN

WEITERE NACHRICHTENWEITERE NACHRICHTEN

Sportplatzstr. 9, 79232 March 
Telefon: 07665/939466 
Mail: info@buecherei-march.de
www.buecherei-march.de

Öff nungszeiten
Di.  14.30 - 19.00 Uhr
Do.  10.00 - 12.00 Uhr 
und  14.30 - 19.00 Uhr
Fr.  14.30 - 19.00 Uhr
Sa.  10.00 - 13.00 Uhr 

In den Schulferien nur dienstags geöff net. 

Mail: kontakt@marcher-wochenmarkt.de
www.marcher-wochenmarkt.de

Folgt uns auf Instagram und Facebook  

Jeden Freitag

13:30-17:30 Uhr

Sportplatzstraße 14 

vor dem 

Bürgerhaus

Lecker!

HINWEIS: 
Im August macht unser Wochenmarkt Pause. Wir freuen uns, Sie wieder ab Freitag, 2. September 2022, wieder auf dem Markt begrüßen zu dürfen. 

Gemeindebücherei

Machen Sie mit beim Bewegungstreff 

Der Bewegungstreff  fi ndet immer mittwochs um 14:30 Uhr 
statt. Treff punkt ist an der Sporthalle March, Sportkleidung ist 
nicht erforderlich. 

Die Teilnahme ist kostenlos, Spenden sind willkommen, ohne 
Anmeldung, bei jedem Wetter möglich. 

Bei gutem Wetter gehen wir zum Mehrgenerationenpark, bei 
schlechtem Wetter in den DRK-Vereinsraum. Hinweis: Bei Tem-
peraturen von mehr als 30°C fi ndet kein Bewegungstreff  statt. 

Wir freuen uns auf Sie. 

GemeindebüchereiBewegungstreff

Gemeindebücherei
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Kindergarten Hugstetten

Besuch der Schulanfänger 
bei der Feuerwehr March
Ein weiterer aufregender Ausflug war am 
Freitag dem 24. Juni 2022 zur Feuerwehr 
March. Dort empfingen uns Feuerwehrfrau 
Melanie Lickert und ihre Kollegin Kerstin 
Roth. Uns wurde die Alarmgarderobe mit 
der ganzen Schutzkleidung, die Funkzent-
rale, die Löschfahrzeuge und die verschie-
denen Hydranten mit der Beschilderung 
erklärt. Außerdem wurde eine Erzieherin mit 
der Schutzkleidung ausgerüstet und alles 
genau erklärt. 

Das schönste Erlebnis war aber die Rück-
fahrt zur KITA mit dem Feuerwehrauto. Vor 
der KITA wurde sogar das Blaulicht und Mar-
tinhorn eingeschaltet. 

Wir bedanken uns, dass wir kommen durften! 

Die Schulanfänger 
des Kindergarten Hugstetten 

AUS UNSEREN BILDUNGSEINRICHTUNGENAUS UNSEREN BILDUNGSEINRICHTUNGEN
Kindergarten Neuershausen

Arrivederci und bye bye
In den letzten Wochen vor den Sommer-
ferien standen einige tolle Aktionen für 
die Schulanfänger des Kindergartens Neu-
ershausen auf dem Programm. 

Der Besuch in der Grundschule zur Gene-
ralprobe des Schulmusicals und zur Mär-
chenstunde der 3.Klasse, sowie der Ausflug 
zum Mittelalter-Spielplatz in Freiburg waren 
nochmal richtig schöne Erlebnisse.

In den letzten Wochen vor den Sommerferien standen einige tolle Aktionen für 
die Schulanfänger des Kindergartens Neuershausen auf dem Programm. Der 
Besuch in der Grundschule zur Generalprobe des Schulmusicals und zur 
Märchenstunde der 3.Klasse, sowie der Ausflug zum Mittelalter-Spielplatz in 
Freiburg waren nochmal richtig schöne Erlebnisse.  
Die Schulranzenparty und der „Rauswurf“ stellten die Schulanfänger noch einmal 
richtig in den Mittelpunkt.  
Der gemeinsame Abschluss- Ausflug nach Endingen ins Erleloch war dann das 
absolute Highlight. Nach der Erkundung des Tunnels durch den Weinberg und 
einer erfolgreichen Natur-Schatzsuche gab es für alle ein leckeres Eis und 
wunderschön bemalte T-Shirts. Wieder zurück im Kindergarten war schon alles 
für das Abschlussfest vorbereitet und es gab für die Eltern und Geschwister eine 
kleine Aufführung der Schulanfänger. Danach konnten sich alle an einem leckeren 
Finger Food Buffet bedienen und den Abend gemütlich ausklingen lassen. 

An dieser Stelle möchten wir Ihnen, liebe Eltern, DANKE sagen für das 
entgegengebrachte Vertrauen und für die gute Zusammenarbeit im letzten 
Kindergartenjahr. 

Den Schulanfängern wünschen wir  
einen guten Start und ganz viel Freude in der Schule! 

Das Kindergarten-Team Neuershausen 

Die Schulranzenparty und der „Rauswurf“
stellten die Schulanfänger noch einmal rich-
tig in den Mittelpunkt.

Der gemeinsame Abschluss-Ausflug nach 
Endingen ins Erleloch war dann das absolu-
te Highlight. 

Nach der Erkundung des Tunnels durch 
den Weinberg und einer erfolgreichen Na-
tur-Schatzsuche gab es für alle ein leckeres 
Eis und wunderschön bemalte T-Shirts. Wie-
der zurück im Kindergarten war schon alles 
für das Abschlussfest vorbereitet und es 
gab für die Eltern und Geschwister eine klei-
ne Aufführung der Schulanfänger. Danach 
konnten sich alle an einem leckeren Finger 
Food Buffet bedienen und den Abend ge-
mütlich ausklingen lassen.

Kindergarten Neuershausen 

Arrivederci und bye bye

In den letzten Wochen vor den Sommerferien standen einige tolle Aktionen für 
die Schulanfänger des Kindergartens Neuershausen auf dem Programm. Der 
Besuch in der Grundschule zur Generalprobe des Schulmusicals und zur 
Märchenstunde der 3.Klasse, sowie der Ausflug zum Mittelalter-Spielplatz in 
Freiburg waren nochmal richtig schöne Erlebnisse.  
Die Schulranzenparty und der „Rauswurf“ stellten die Schulanfänger noch einmal 
richtig in den Mittelpunkt.  
Der gemeinsame Abschluss- Ausflug nach Endingen ins Erleloch war dann das 
absolute Highlight. Nach der Erkundung des Tunnels durch den Weinberg und 
einer erfolgreichen Natur-Schatzsuche gab es für alle ein leckeres Eis und 
wunderschön bemalte T-Shirts. Wieder zurück im Kindergarten war schon alles 
für das Abschlussfest vorbereitet und es gab für die Eltern und Geschwister eine 
kleine Aufführung der Schulanfänger. Danach konnten sich alle an einem leckeren 
Finger Food Buffet bedienen und den Abend gemütlich ausklingen lassen. 

An dieser Stelle möchten wir Ihnen, liebe Eltern, DANKE sagen für das 
entgegengebrachte Vertrauen und für die gute Zusammenarbeit im letzten 
Kindergartenjahr. 

Den Schulanfängern wünschen wir  
einen guten Start und ganz viel Freude in der Schule! 

Das Kindergarten-Team Neuershausen 

An dieser Stelle möchten wir Ihnen, liebe 
Eltern, DANKE sagen für das entgegenge-
brachte Vertrauen und für die gute Zusam-
menarbeit im letzten Kindergartenjahr.

Den Schulanfängern wünschen wir 
einen guten Start und ganz viel Freude 

in der Schule!

Das Kindergarten-Team Neuershausen 

Schulbeginn im neuen Schuljahr 2022/23 
an den Marcher Schulen 

MARCHER GRUNDSCHULEN 
Montag, 12. September 2022
Unterricht: 
Grundschule Hugstetten (Kl. 1 - 4) 08:00 - 12:30 Uhr 
Grundschule Holzhausen (Kl. 2 - 4) 08:35 - 12:15 Uhr
Grundschule Neuershausen (Kl. 2 - 4) 08:40 - 12:05 Uhr 

Die Schulanfänger werden in: 
Hugstetten am: Samstag, den 10. September 2022
Für die Klasse 1 a beginnt 
die Einschulung in der Festhalle um 09:00 Uhr. 

Für die Klasse 1 b beginnt 
die Einschulung in der Festhalle um 11:00 Uhr. 

Holzhausen am: 
Mittwoch, 14. September 2022, um 15:00 Uhr

Neuershausen am:  
Samstag, 17. September 2022, um 10:00 Uhr

in den jeweiligen Festhallen eingeschult. 

SCHULE AM BÜRGLE - GEMEINSCHAFTSSCHULE MARCH
Montag, 12. September 2022
Unterricht:
Gemeinschaftsschule March (Kl. 6-10) 07:30 - 12:40 Uhr

Einschulungsfeier 5. Klasse:
Die Einschulungsfeier der Fünftklässler der Gemeinschafts-
schule March findet am Mittwoch, den 14. September 2022 
von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr statt. 
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Musikschule im Breisgau
Jugend- & Erwachsenenbildung

Neuer Elementarkurs in der March 
Musikalische Früherziehung 
(MFE) (ab 4 Jahren)
Kindergartenkinder haben ein natürliches 
Gefühl für Musik. Darauf aufbauend sollen 
ihnen in der musikalischen Früherziehung 
(MFE) auf spielerische Art und Weise erste 
Einblicke in die Welt der Töne vermittelt wer-
den. Dies geschieht durch das gemeinsame 
Erleben, über Bewegung, Tanz, Gestik und 
Rhythmik. Die musikalische Früherziehung 
umfasst vielseitige Gestaltungsbereiche: 
das Singen, Musizieren, das Sprechen und 
Hören, das freie und gebundene Tanzen, 
das Gestalten nach festen Regeln und das 
Improvisieren und Experimentieren. Spie-
lerisch und mit sehr viel Spaß erfahren die 
Kinder viel über Musik. 
Die Kursgebühr beträgt für Kinder aus unse-
ren Mitgliedsgemeinden € 23,--/Monat. 

Ab Oktober immer dienstags im Bürger-
haus in Buchheim

Weitere Informationen zu den Kursangebo-
ten, sowie die Möglichkeit zur Anmeldung 
für den Musikunterricht fi nden Sie unter:
www.musikschule-breisgau.de

Kontakt:
Musikschule im Breisgau
Geschäftsstelle - Vörstetter Str. 3 - 
79194 Gundelfi ngen
eMail: info@musikschule-breisgau.de
Tel: 0761 589891 

Volkshochschule March 

Geschäftsstelle: 
Konrad-Stürtzel-Str. 23, 
79232 March, E-029

Bürozeiten:
Montag, Dienstag, 
Donnerstag:  8.30 – 12.00 Uhr 
Dienstag:  14.00-18.00 Uhr 

Telefon:  07665-911 111 
Besuchen Sie uns im Internet:
www.vhsmarch.de 
E-Mail: anmeldung@vhsmarch.de 

Sommerferien 
Die VHS-Geschäftsstelle ist in den Sommer-
ferien wie folgt erreichbar: 

Öff nungszeiten: 
Mo. 29.08. bis Fr. 09.09.2022: 
Mo.-Do. 08.30-12.00 Uhr geöff net. 

Webseite nicht erreichbar! 
Wegen technischer Probleme ist unsere 
Webseite www.vhsmarch.de bis voraus-
sichtlich 12.09.22 nicht erreichbar. Danke für 
Ihre Geduld! 

Neues VHS-Programm - Herbstsemester 
Das neue Programmheft für das Herbstse-
mester wird am Fr. 09.09.2022 mit dem Mit-
teilungsblatt in alle Haushalte verteilt. Bitte 
beachten Sie, dass die Kurse wegen techni-
scher Probleme vorerst nicht online gebucht 

werden können. Bitte melden Sie sich per 
Mail an: anmeldung@vhsmarch.de. Danke 
für Ihr Verständnis. 

Freiburger Theater - 
Besuchergemeinschaften 
Heute, 02.09.2022 ist Anmeldeschluss! 
Bitte denken Sie daran, Ihre Anmeldung 
für die Besuchergemeinschaften für The-
ater und Sinfoniekonzerte abzugeben!

Spielzeit 2022-23: Das neue Programm ist 
da! Das Freiburger Theater hat sein Pro-
gramm für die kommende Saison 2022/23 
vorgestellt. Die Veranstaltungen fi nden alle 
im Großen Haus statt. 
Wie in jeder Spielzeit bietet das Freiburger 
Theater über die Volkshochschule March als 
Vertrauensstelle wieder Abonnements für 4 
und 6 Vorstellungen an. 
Die Eintrittskarten gelten auch als Fahrkar-
ten im RVF (Bus, Bahn, S-Bahn). Es gibt kei-
nen gemeinsamen Theaterbus! 

Sinfonie-Konzerte 
Über die Volkshochschule March als Vertrau-
ensstelle des Freiburger Theaters können Sie 
auch Abonnements für Sinfoniekonzerte im 
Konzerthaus Freiburg buchen. Die Sinfo-
niekonzerte fi nden dienstags statt. 

Falls Sie Interesse an einem Abonnement – 
Theater oder Sinfoniekonzerte - haben, sen-
den Sie eine E-Mail an 
anmeldung@vhsmarch.de 
oder rufen Sie einfach an: Tel: 07665-911111. 

Anmeldeschluss 
ist Freitag, 2. September 2022.

Römisch-Katholische 
Kirchengemeinde 
March-Gottenheim

Engelgasse 25
79232 March-Hugstetten
Tel. 07665/ 42530-0
info@kath-MarGot.de
www.kath-MarGot.de

Mo., Mi. – Fr. 08:30-12:00 Uhr 
Mo. –Fr., 14:00 – 17:00 Uhr

GOTTESDIENSTE 
Samstag, 03.09. 
07:00  Eucharistiefeier

(Bötzingen, Kapelle St. Alban) 
14:00  Trauung von Lars Luther und Caro-

line Schäfer mit Taufe von Rosa Julia 
Luther (Neuershausen) 

18:30  Eucharistiefeier mitgestaltet vom 
Frauenchörle des Kirchenchores 
(Neuershausen) 

Sonntag, 04.09. 
09:00  Eucharistiefeier (Buchheim) 

KIRCHLICHE NACHRICHTENK
10:30  Eucharistiefeier (Bötzingen) 
10:30  Eucharistiefeier (Hugstetten) 
11:45  Taufe von Alissa Zoj (Hugstetten) 

Montag, 05.09. 
19:00  Eucharistiefeier (Neuershausen) 

Dienstag, 06.09. 
19:00  Eucharistiefeier (Holzhausen) 
19:00  Rosenkranz für geistliche Berufe 

(Hugstetten) 

Mittwoch, 07.09. 
19:00  Eucharistiefeier (Hugstetten) 

Donnerstag, 08.09. 
19:00  Eucharistiefeier (Buchheim) 

Samstag, 10.09. 
07:00  Eucharistiefeier

(Bötzingen, Kapelle St. Alban) 
09:30  Einschulungsgottesdienst

für die Familien der katholischen 
Kinder (Bötzingen) 

17:00  Taufe von Fabio Danzeisen 
(Holzhausen) 

18:30  Eucharistiefeier
musikalisch mitgestaltet von 
Fr. Jara-Rios, Fr. Zimmermann und 
Hr. Dieterle. (Holzhausen) 

Sonntag, 11.09. 
09:00  Eucharistiefeier (Umkirch) 
10:00  Ökumenischer Gottesdienst an-

lässlich des 100-jährigen Jubiläums 
des TV Bötzingen mit dem evang. 
Bläserkreis in der Festhalle Bötzin-
gen (bitte „Gotteslob“ mitbringen) 

10:30  Eucharistiefeier (Gottenheim) 
10:30  Eucharistiefeier (Hugstetten) 

INFORMATIONEN AUS DER 
KIRCHENGEMEINDE: 
SOMMERLAGER 2022 DER 
MINISTRANTEN MARCH 
Am Samstag, den 13.08. machten wir uns 
auf den Weg ins Münstertal. Neben unseren 
19 Leitern hatten wir zudem 5 Köchinnen 
und 56 Kinder und Jugendliche im Gepäck. 
Unter dem Motto „Die Schlümpfe- Wir MA(R)
CHEN blau“ erlebten wir viele wunderschön 
verschlumpfte Blaumond-Momente, die kei-
ner mehr so schnell vergessen wird. 
Wir danken allen Unterstützern und Freun-
den, die das Lager zu dem machen was es 
ist. Besonders bedanken möchten wir uns 
bei der Kirchengemeinde, die uns immer 
uneingeschränkt unterstützt; der Feuerwehr 
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March und dem Autohaus Löffel (Gotten-
heim); Familie Fischer und Familie Seiler, die 
uns mit großen Essenspenden jedes Jahr 
aufs Neue unterstützen und auch allen an-
deren die uns Jahr für Jahr in irgendeiner 
Weise zur Seite stehen – Vielen Dank! 
Das nächste Sommerlager findet von Sams-
tag, den 12.08. bis Sonntag, den 20.08.2023 
statt. Wir freuen uns schon riesig darauf. 
Für das Lager-Team
Saskia Böhmke & Dominik Stöhr

EINLADUNG BIBELTEILEN 
Am Anfang war das Wort...Bibel teilen
Glauben teilen - Leben teilen
in ökumenischer Geschwisterlichkeit
Das -Bibelteilen- wurde in Südafrika für 
christliche Gemeinschaften entwickelt, um 
das Wort Gottes in das Leben hereinzuholen. 
Im gemeinsamen Hören auf und Sprechen 
über Gottes Wort entwickelt sich das Be-
wusstsein, selbst Kirche zu sein und am je 
eigenen Platz – mitten in der Welt – Zeuge 
für Gottes Liebe zu sein. 
Wir laden Sie herzlich ein, mit anderen 
zusammen in der Bibel zu lesen und die 
Schriftstelle zu betrachten. 
Auf unserem gemeinsamen Weg dürfen wir 
die Fragen stellen: Was steht in der Schrift? 
Was lese ich dort? Lassen wir uns ein auf das 
-Lebendige Wort Gottes-. 
Geben wir dem - Lebendigen Wort - eine 
Chance, in unser Herz zu fallen und laden 
wir uns ein, darüber ins Gespräch zu kom-
men. Geben wir dem - Lebendigen Wort - 
Raum in unserem Leben. 
Herzliche Einladung 
Mittwoch, 14. September2022 um 20 Uhr
(Bitte Bibel mitbringen.) 
Wir treffen uns jeweils im Pfarrsaal 
St. Jakobus (Eichstetten, Mühlmatten 1) 
Klemens Rodemann

HOLZHAUSEN – ST. PANKRATIUS
Kontaktstelle Holzhausen:
Die Kontaktstelle ist geschlossen. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

Evangelische
Kirchengemeinde March

Evang. Pfarramt:
Konrad-Stürtzel-Str. 27
79232 March-Buchheim
Telefon: 1721
e-Mail: march@kbz.ekiba.de
homepage: www.eki-march.de

Öffnungszeiten Pfarrbüro:
Mo. + Mittwoch 9.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag 14.00 – 16.00 Uhr

Pfarrerin Marika Trautmann ist 
telefonisch unter Tel. 01573-4488262 
erreichbar. 
marika.trautmann@kbz.ekiba.de

Die Sprechzeiten von Frau Trautmann 
sind donnerstags von 16.30 – 18.00 Uhr.

Sonntag, 4. September
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, 

Prädikantin Thiel, Mar-
tin-Luther-Kirche, Hugstetten 

Freitag, 09.September
19.30 Uhr Ökumenischer Singkreis, 

Evang. Gemeindezentrum 

Sonntag, 11. September:
10.00 Uhr Gottesdienst am Frauen-

sonntag, Pfarrerin Marika 
Trautmann und Team, Evang. 
Gemeindezentrum, Buchheim
Im Anschluss laden wir recht 
herzlich zum Kirchkaffee ein! 

Alle Menschen sind herzlich eingeladen zum 

Der Diakonieverein der Evang. Kirchenge-
meinde March lädt ein zur diesjährigen 
Mitgliederversammlung
am Donnerstag, 22.09.22 um 19.30 Uhr 
im Evang. Gemeindezentrum Buchheim

TOP 1: Begrüßung und Besinnung
TOP 2: Tätigkeitsberichte und Ausblick
TOP 3: Kassenbericht und Haushaltsplan
TOP 4: Aussprache und Entlastung des 

Vorstands
TOP 5: Satzungsänderung (Kassenprü-

fer:innen)
TOP 6: Wahlen zweier Kassenprüfer:innen
TOP 7: Verschiedenes 

Wochenspruch
Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen 
und den glimmenden Docht wird er nicht 
auslöschen.
Jesaja 42,3 

Nachbarschaftshilfe
March und FR-Hochdorf

Die Nachbarschaftshilfe der evang. und 
kath. Kirchengemeinde March und FR-
Hochdorf  hat sich zur Aufgabe gemacht, 
hilfebedürftigen, kranken, alten und behin-
derten Menschen unterstützende Hilfe zu 
leisten - auch im Vorfeld oder als Ergänzung 
zur Arbeit der Sozialstationen. 

Wir bieten an:
•	 vielfältige Hilfe im Haushalt
•	 Begleitung bei Spaziergängen
•	 Gespräche, Vorlesen usw.
•	 Einkäufe

Wir suchen dringend Helferinnen für un-
sere Arbeit in der Nachbarschaftshilfe und 
freuen uns, wenn Sie uns kontaktieren.

Telefonnummer der Nachbarschaftshilfe
Die Einsatzleitung Frau Bothe ist mobil er-
reichbar unter 0157-77029298.

Telefonzeiten: 
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 
9.00 - 10.30 Uhr, ansonsten bitte auf den An-
rufbeantworter sprechen.
nbh@eki-march.de

Jehovas Zeugen

Versammlung Bötzingen 
Königreichssaal, Holderackerstr.7 
79346 Endingen 

Sonntag, den 04.09.2022, 
18:00 – 19:45 Uhr
Biblischer Vortrag, 
Thema: „Ziehen wir vollen Nutzen aus
allem, wofür Jehova sorgt?“

Bibel- und Wachturm-Studium 
Thema: „Hoffe auf Jehova“

Gottesdienst am Frauensonntag 
zum Thema „Spuren des Wandels“ 

Frauensonntag

Bild: 
Karin Schwendt, 
Lüneburg

Wir betrachten 
die Prophezeiung 
aus Jesaja 35 aus 
der Perspektive 
von Frauen und 
bedenken, 

welche persönlichen und gesellschaftli-
chen Wandlungen wir durchmachen. 
Der Gottesdienst findet am Sonntag, 
11.09.22 um 10 Uhr im Evang. Ge-
meindezentrum Buchheim statt. 
Im Anschluss laden wir zu einem Beisam-
mensein bei Zopf und Kaffee ein. 

Das Team des Frauentreffs 
freut sich auf Sie! 

Stadtradeln – wir machen mit!
Wie im vergangenen Jahr gehen wir beim 
„Stadtradeln“ vom 9. bis 29. September mit 
dem Team „Kirche radelt für die Umwelt“ 
an den Start. Und wir wollen kräftig in die 
Pedale treten, um unseren Beitrag zum an-
gestrebten Ziel von insgesamt 100.000 Kilo-
metern zu leisten. Deshalb melden Sie sich 
bitte an – egal ob Sie Gelegenheitsradler 
oder Radpendlerin, Rennradprofi oder Fami-
lie mit Kindern sind: 
https://www.stadtradeln.de/march 

Radfahrgottesdienst
Zusammen mit der Pfarrgemeinde Frei-
burg-Hochdorf feiern wir auch dieses Jahr 
wieder einen Radfahrgottesdienst. Interes-
sierte aus March treffen sich um 10.30 Uhr 
an der Martin-Luther-Kirche Hugstetten und 
radeln von dort aus gemeinsam zum eigent-
lichen Startpunkt: Dem Katharina-von-Bo-
ra-Haus in Hochdorf. Um 11 Uhr beginnt 
dort der Gottesdienst. Wir halten an mehre-
ren Stationen und hören auf eine biblische 
Unterwegs-Geschichte. Dieses Jahr führt die 
Strecke nach Freiburg-Landwasser zur Za-
chäusgemeinde. Dort besteht die Möglich-
keit zu picknicken. Den Rückweg treten die 
Teilnehmenden auf eigene Faust an. 
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Donnerstag, den 08.09.2022, 
19:30 – 21:15 Uhr
Zusammenkunft: 
Unser Leben und Dienst als Christ
Alle Gottesdienste sind öff entlich und fi n-
den derzeit auch virtuell per Videokonferenz 
statt.  
Wer einen Gottesdienst von Jehovas Zeu-
gen digital besuchen möchte, kann einen 

Zugang über das Kontaktformular auf der 
Website  https://www.jw.org/de/jehovas-
zeugen/wuenschen-sie-einen-besuch/ 
erfragen. Weitere Hinweise und Informatio-
nen sowie das komplette Onlineangebot in 
Form von Videos und Downloads fi ndet man 
auf www.jw.org.
Interessierte Personen sind jederzeit will-
kommen. 

Ökumene

Freitag, 09.September
19.30 Uhr Ökumenischer Singkreis, 

Evang. Gemeindezentrum 

MITTEILUNGEN DER FRAKTIONENMITTEILUNGEN DER FRAKTIONEN
CDU

VORANKÜNDIGUNG: 
CDU lädt ein zur Infoveranstaltung 
auf Freitag, 23.09.22, 19 Uhr 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
am Freitag, 23.09.2022  informieren wir Sie 
rund um die Themen und Inhalte unserer 
CDU March.

• Welche sind für das neue Team des Vor-
standes wichtig und wie stellen wir uns 
die Zukunft unserer Gemeinde vor?

• Informationen und Einblicke aus der Ar-
beit als Ortschaftsrat und Gemeinderat.

Beides sind wichtige Gremien für unsere 
Ortschaften und Gesamtgemeinde. Gerade 
die kommunalpolitische Realität zeigt, wie 
wichtig die Arbeit für die Gemeinde ist.

Kommen Sie am 23.09.22 mit dazu. 
Beginn ist um 19 Uhr im Clubheim/
Aufwärmhalle des SC Holzhausen. 
Ihre CDU-March freut sich über Ihre rege 
Teilnahme. 

Mit freundlichen Grüßen, 
Ihre CDU-March, 
Johannes Baumgärtner, 
Vorsitzender

SPD - Ortsverein March

Einladung 
Helmut Schöpfl in, Mitglied des Arbeitskrei-
ses jüdische Geschichte, führt über den jüdi-
schen Friedhof in Eichstetten. 
Treff punkt am 09.09.2022 um 15:00 Uhr vor 
dem jüdischen Friedhof, Eichstetten. Ge-
meinsamer Gang zum Café Mitnander und 
Ausklang.  Mitfahrgelegenheit um 14:30 Uhr 
am Bürgerhaus March. Mitglieder und Inter-
essierte sind herzlich willkommen.  
SPD March 

Deutsches Rotes Kreuz
Seniorenzentrum March 
Schwarzwaldstr.18, 79232 March 
Tel. 07665 / 9345-268 
seniorenzentrum.march@drk-freiburg.de 

Unsere regelmäßigen Veranstaltungen: 
Unsere Angebote gelten für alle, die geimpft 
und geboostert sind und Lust auf Bewe-
gung haben!
• Tanzgruppe „Wechselschritt“

jeden 2. und 4. Dienstag, 9.30-11.00 Uhr
Nächster Termin: 13. September

• Gymnastik mit Sturzprophylaxe, 
jeden Mittwoch von 9.00-10.00 Uhr und 
10.00-11.00 Uhr im Vereinsraum In der 
„Sitzgymnastik“ zwischen 10.00 Uhr 
und 11.00 Uhr sind noch Plätze frei!

• Gedächtnistraining, 
jeden Donnerstag von 10.00 Uhr bis 
11.00 Uhr im Cafè vis-a-vis

VEREINSNACHRICHTENVE
• Yoga

jeden Freitag von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr

In den Sommerferien fi nden keine Bewe-
gungsangebote statt!!
Aktuelles aus der Begegnungsstätte: 
Unsere aktuellen Öff nungszeiten sind immer: 
Montags: 14.30 Uhr – 17.30 Uhr 
Mittwochs: 14.30 Uhr – 17.30 Uhr 
Unser Cafèteam freut sich sehr darauf, Sie als 
Gäste begrüßen und verwöhnen zu dürfen! 

Für das Ehrenamt
Wir suchen Unterstützung für unser Ehrenamt !
Falls Sie Interesse haben unser Ehren-
amtsteam zu unterstützen, melden Sie sich 
bitte bei Frau Laifer unter der Telefonnum-
mer 07665/9345268. 
Liebe ehrenamtliche Helfer, auch wir wer-
den uns bald wieder treff en- sobald ein Ter-
min steht, gebe ich Ihnen Bescheid. Wir freu-
en uns auf das nächste Wiedersehen! 

Schwarzwaldstr.18, 79232 March 
Tel. 07665 / 9345-268 
seniorenzentrum.march@drk-freiburg.de 

Heimatverein 
March e.V.

Einladung zum 
September-Aktionstag 
des Heimatvereins 
Am kommenden Sonn-
tag, den 4. September 
2022 von 14.00 bis 

18.00 Uhr fi ndet der nächste Aktionstag 
des Heimatvereins March rund um das 

Marcher Heimatmuseum beim Marcher Rat-
haus statt. Dazu lädt der Verein herzlich ein. 
An diesem Aktionstag wird wieder ein viel-
fältiges Programm geboten. Am 3. Sept. 
1882 also vor 140 Jahren kam es auf der 
Bahnstrecke von Freiburg nach Hugstet-
ten zu einem großen Eisenbahnunglück 
das als das Unglück von Hugstetten in die 
Deutsche Bahngeschichte einging. In der 
Dorfbildsammlung sind einige Darstellun-
gen und Veröff entlichungen über dieses 
Unglück die im Ausstellungsraum im Dach-
geschoss des alten Pfarrhaus ausgestellt 
werden. Ebenso sind dort Postkarten aus 
allen vier Ortschaften ausgestellt die 
ebenfalls im Rahmen der Dorfbildsamm-
lung zusammen getragen wurden. Postkar-
ten die ältesten von 1898 usw. 
Als Vorführung alter Handwerkskunst wird 
diesesmal der Bierbrauer vor Ort sein. Team-
mit-glieder der Brauerei Hirtler aus March 
werden zeigen wie der Gerstensaft entsteht. 
Auch im September gibt es ein Parkkon-
zert. Mitreißende Musik im Jazzstil der 30er 
Jahre verspricht das Jazz-Trio „The Kil-
lin‘ Jivers“ für das 4. Parkkonzert, das am 
Sonntag, 4. September um 15:00 Uhr im 
Englischen Garten zu hören sein wird.
Dreckig, frech und voller Aufruhr, - das war 
die Jazzkultur der 30er Jahre und das kann 
sie heute auch noch sein, wie die Killin’ Jivers 
mit ihrer neuen Platte “The dream of day 
and night” beweisen. Dieser Jazz ist nicht 
nur zum Zuhören, sondern insbesondere 
zum Mittanzen und -lachen. Mit Vorbildern 
wie “Slim and Slam” aus der Jazz Komödie 
und “The cats and the fi ddle” aus dem vo-
kalen Straßenjazz holen “The Killin’ Jivers” 
den Jazz wieder zurück auf die Showbüh-
ne und nehmen sich dabei nicht zu ernst.
Wie immer bei freiem Eintritt und Spenden 
für die Künstler. 
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Auch an diesem Aktionstag können gefüllte 
Picknickkisten gekauft/angemietet werden 
um nette Stunden rund um den Englischen 
Garten zu verbringen. Bis 18.00 Uhr sollten 
sie jedoch wieder abgeben sein. Ebenso ist 
für die traditionelle Bewirtung gesorgt ob 
mit Kaffee und Kuchen, Flammenkuchen, 
Speck- und Bibiliskäsbroten sowie Getränke 
aller Art. 
Die Verantwortlichen des Vereins freuen sich 
auf viele Gäste. Weitere Informationen fin-
den Sie auf der Homepage des Vereins unter 
http://www.heimatverein-march.de 

Holzhauser Verein für 
Kultur und Geschichte e.V.

Der Dorfbott kommt! 
Unser Dorfbott wird am 
Freitag, 09.09.2022 wieder 
einmal durch die March 

ziehen, um die neuesten Vereinsnachrichten 
bekanntzugeben. 

An folgenden Standorten können Sie 
seinen Nachrichten lauschen: 
Holzhausen, 
Metzgerei Faller 15.30 Uhr 
Neuershausen, 
Anwesen Bernhard Germer 16.00 Uhr 
Hugstetten, 
Schreibwaren Schätzle 16.30 Uhr 
Buchheim, 
Marcher Wochenmarkt 17.00 Uhr 
Buchheim,
Anwesen Lutz Schilling 18.00 Uhr 

Bitte kommen Sie und schenken Sie ihm Ihre 
Aufmerksamkeit! 

Klimaschutzverein 
March e.V.

2021 war ein sehr spannendes Jahr für den 
Klimaschutz in March. Es kam Bewegung in 
einige lokale und regionale Klimaschutzthe-
men! Der Verein engagierte sich u.A. weiter 
für guten ÖPNV und organisierte VHS-Kurse 
zu Photovoltaik und Radwegen. 
In diese Dinge möchten wir euch bei der 
Mitgliederversammlung spannende Einbli-
cke geben, um euch weiter für ein gemein-
sames Engagement für den Klimaschutz zu 
begeistern! Der Klimaschutzverein lädt alle 
Mitglieder und alle Interessierten ein zur 
Mitgliederversammlung am Donnerstag, 
den 22.09.2022 um 20:00 in March-Hugstet-
ten, Dorfstr. 55, bei Familie Oberrieder. 
Wir freuen uns sehr, wenn wir viele Marcher 
BürgerInnen und Gäste aus unserer Region 
begrüßen dürfen.

Die Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Tätigkeitsbericht 2021
3. Kassenbericht / Kassenprüfung 2021
4. Entlastung des Vorstandes

5. Entlastung der Kassiererin
6. Wahl des Vorstandes
7. Besichtigung der Solaranlage der 

Oberrieders
8. Geplante Aktivitäten

Wir freuen uns auf euer Kommen! 
Danke vorab für die Gastfreundschaft an 
Fam. Oberrieder! 
Euer Jan-Hendrik Spieth (2. Vorsitzender)

Kunstverein
March e.V.

Dr. Wolfgang Jantz 
8. November 1942 – 13. August 2022 
Es war ein Glücksfall für den 1990 gegründe-
ten Kunstverein March e. V., dass von Anfang 
an der sprachbegabte und an zeitgenössi-
scher Kunst ungemein interessierte Physiker 
Dr. Wolfgang Jantz mit seiner ganzen Kraft 
dabei war. Er wurde 1994 zum 1. Vorsitzen-
den gewählt und prägte in dieser Funktion 
bis 2006 die Aktivitäten des Kunstvereins 
March wesentlich. Sein Organisationstalent 
brachte er in über 50 Ausstellungen ein. 
Darüber hinaus war ihm der Aufbau der Ju-
gend-Kunstschule „Klecksel“ ein großes An-
liegen. Auch nach seinem Ausscheiden aus 
dem Vorstand war ihm bis zuletzt vor allem 
die Qualität der Ausstellungen eine Herzens-
angelegenheit. – Wir alle durften das souve-
räne Auftreten, die enorme Fachkompetenz 
und den feinsinnigen Humor von Wolfgang 
Jantz noch einmal erleben, als er am 2. Juli 
2021 die Jubiläums-Auktion „30 Jahre Kunst-
verein March“ so unprätentiös und dennoch 
ungemein erfolgreich moderierte. 
Die Mitglieder des Kunstvereins March, die 
vielen mit uns verbundenen Künstlerinnen 
und Künstler und vor allem unzählige be-
geisterte Besucher werden Wolfgang Jantz 
für sein langjähriges Engagement in dank-
barer Erinnerung behalten.  

Die Vorstandschaft 

Musikverein
Holzhausen e.V.

LAIENTHEATER HOLZHAUSEN 
Nachdem die Theatervorstellungen im letz-
ten Jahr pandemiebedingt abgesagt wer-
den mussten, laufen die Vorbereitungen 
jetzt auf Hochtouren. 

Veranstaltungstermine zum Vormerken: 
Samstag 22.Oktober 19.30 Uhr 
Sonntag 23.Oktober 15.30 Uhr 
Samstag 29.Oktober 19.30 Uhr 

Weitere Infos zum neuen Konzept, Vorver-
kaufstermine etc. folgen demnächst. 

Bis bald Euer 
Musikverein Holzhausen und die 
Theatergruppe Holzhausen

Naturgarten Kaiserstuhl

Lösshohlwege im Naturgarten 
Kaiserstuhl ausgezeichnet  
Die Löss-Hohlwege im Naturgarten Kaiser-
stuhl wurden im Juli 2022 vom Deutschen 
Weininstitut im Rahmen einer Preisverlei-
hung in Bernkastel-Kues als „Höhepunkt der 
Weinkultur 2022“ ausgezeichnet. 
Die Hohlgassen bilden sich durch Erosion 
und die jahrhundertelange Nutzung als 
Weg. Diese Naturdenkmale sind quasi die 
Zeitzeugen der beschrittenen Wege der Kai-
serstühler Vorfahren und durch jahrhunder-
telange Nutzung entstanden. Mit dem Tritt 
der Zugtiere und dem Rollen der Wagenrä-
der wurde der anstehende Lössuntergrund 
zu pulverförmigen Staub zermahlen und 
gleichzeitig festgetreten. Der Regen tat sein 
Übriges und schwemmte in Bächen den Löss 
nach unten ab. Lösshohlwege sind ökolo-
gisch wertvolle Lebensräume für viele Pflan-
zen und Tiere, da sie spezielle Bedingungen 
bieten. Es gibt also gleich mehrere Gründe, 
die diese Auszeichnung rechtfertigen. 
Die ca. 300 m lange Eichgasse in Vogts-
burg-Bickensohl ist mit ihren 15 Metern 
Tiefe die mächtigste Lösshohlgasse in Ba-
den-Württemberg. Durch sie führt z.B. auch 
der Kaiserstuhlpfad oder der Lösshohlwe-
ge-Pfad rund um Bickensohl. 
Wer die Lößhohlwege unter fachkundi-
ger Leitung in einer geführten Tour erle-
ben möchte, wendet sich am besten an 
die Kaiserstühler Gästeführer unter: www.
kaiserstuehler-gaestefuehrer.de. Auch im 
Naturzentrum Kaiserstuhl in Ihringen wird 
das Thema Lösshohlwege aufgegriffen und 
anschaulich erklärt (www.naturzentrum-kai-
serstuhl.de). 
Ebenfalls ausgezeichnet wurde der Profes-
sor Blankenhorn Weinlehrpfad des Staats-
weinguts Freiburg auf dem Blankenhorns-
berg (Ihringen). 

Radfahrverein 
„Concordia“ Holzhausen

Hiermit möchten wir schon jetzt alle Rad-
sportbegeisterte zu unserem Volksradfah-
ren mit Radtouristik am Sonntag, dem 11. 
September einladen. 
Wir bieten 3 Strecken an. Von familien-
freundlich (ca. 30 Kilometer) bis sportlich ist 
alles dabei. 
Alle Strecken sind selbstverständlich ausge-
schildert. 
Ebenfalls gibt es auf allen Strecken Verpfle-
gungspunkte. 
Am Sportplatz des SC Holzhausen ist der 
Start und das Ziel aller Strecken sowie der 
Hauptverpflegungspunkt. 
Wir bieten, wie jedes Jahr, wieder leckeres 
Mittagessen und natürlich Kaffee und Ku-
chen an. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
Ihr Radfahrverein „Concordia“ Holzhausen 
www.rv-holzhausen.de
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Pop & Jazz 
Chor March

Einladung zur Mitgliederversammlung  
- Terminänderung - 
Der Pop&Jazz Chor March lädt zu seiner jähr-
lichen Mitgliederversammlung ein.  Die Ver-
sammlung wird am Dienstag 04.10.2022 
um 20 Uhr in der Festhalle March-Holz-
hausen / Grundschule  stattfinden. Mit-
glieder des Vereins, Freunde, Vertreter der 
Verwaltung und alle am Pop&Jazz Chor Inte-
ressierten sind herzlich willkommen. 

Tagesordnung:
1. Begrüßung 
2. Totengedenken 
3. Bericht der Aktivitäten 
4. Bericht der Chorleiterin und Ausblick 
5. Finanzbericht 
6. Bericht Kassenprüfer 
7. Entlastung des Vorstands 
9. Neuwahlen der Vorstandschaft 
10. Ehrung von Chor-Mitgliedern 

Wir freuen uns auf einen schönen gemein-
samen Abend.
Das Vorstands-Team: Karsten Falz, Andrea 
Hahn, Daniela Jost, Sigrid Keller, Doris Rees, 
Sabine Rohde, Angelika Rudolph, Alexandra 
Seiler, Wilfried Pfennig. 

www.popjazzchor-march.de

Rückenschule
March e.V.

Melden Sie sich rechtzeitig zum Beginn 
des 2. Halbjahres 2022 
Sorge dich um Deinen Körper, 
damit die Seele Lust hat darin zu wohnen. 
(Theresa von Avila) 

Wir praktizieren in der Gruppe natürliche 
Bewegungen und nehmen unseren Körper 
achtsam wahr. Wir dehnen unsere Muskeln 
sanft und bauen sie behutsam auf. Vor-
kenntnisse setzen wir nicht voraus. Jede/Je-
der kann teilnehmen und ihre/seine eigene 
Entwicklung „von Kopf bis Fuß“ im Laufe des 
Kurses erfahren 

Kursbeginn:
ab 12.09. (P) = Monika Pagel 
ab 15.09. (W) = Ulrike Weber 
ab 23.09. (MvR) = Petra Martinez von 
Remisowsky 
ab 10.10.  (M) = Brigitte Maier 

Unsere Bewegungsstunden richten sich an 
Menschen jeden Alters die beweglich bleiben 
und ein besseres Körpergefühl finden wollen. 

Turnhalle in March-Neuershausen:
Mo: 17:40 Uhr (M), 18:50 Uhr (M) 
Di: 17:00 Uhr (P) 18:15 Uhr (P) 

Sporthalle Buchheim, Gymnastikraum:
Mo: 20:00 Uhr (P) 
Mi: 15:45 Uhr; 17:00 Uhr, 18:15 Uhr; 

19:30 Uhr alle (P) 
Do: 17:15 Uhr (P) 19:30 Uhr (W) 
Fr: 09:00 Uhr (MvR) 

Informationen Tel.: 07665/41149 bitte 
sprechen Sie auf den AB; wir rufen zu-
rück. www.rueckenschulemarch.de

Sport-Club 
Holzhausen e.V.

www.sc-holzhausen.de 

Sonntag, 04.09.22 
12:30 Uhr 
ASV Merdingen 2 - SC Holzhausen 2 
15.00 Uhr 
ASV Merdingen I - SC Holzhausen I 

Ergebnisse der letzten Spiele
ESV Freiburg 2 - SC Holzhausen 2 3:2 
ESV Freiburg I - SC Holzhausen I 2:5 
SC Holzhausen 2 - VfR Pfaffenweiler 2 0:4 
SC Holzhausen - VfR Pfaffenweiler 2:2 
FC Wolfenweiler-Schallstadt II  - SC Holzhau-
sen I 2:3 
SC Holzhausen 2 - FC Bötzingen 2 2:1 
SC Holzhausen I - FC Bötzingen I 2:1 

Holzhausen scheitert in erster 
Pokalrunde 
Blau Weiß im Glück
Nach dem Sieg in der Pokalqualifikation 
gegen Merzhausen war Holzhausen in der 
ersten Pokalrunde nun für Blau Weiß Wiehre 
Gastgeber. Holzhausen spielte in Trauerflor 
als Zeichen der Anteilnahme des gewaltsa-
men Todes von Ayleen aus Gottenheim. 
Trainer Mandzo musste sein Team auf zwei 
Positionen verändern. Kevin Hauck und Le-
onard Wedekind standen nicht zur Verfü-
gung. 
Bei hochsommerlichen Temperaturen ent-
wickelte sich eine nicht uninteressante Par-
tie mit Chancen auf beiden Seiten. Holzhau-
sen mit Abschlussschwächen, Blau Weiß war 
bei Abwehrchef Moritz Neugebauer oder 
Torhüter Rick Petersen bestens aufgehoben. 
Spektakulär allenfalls manche Entscheidung 
des Unparteiischen, dessen Strategie und 
Bestrafungen für Kopfschütteln sorgte. 
In der 69. Minute wollte Neugebauer den 
Ball aus 20 Metern zum Torhüter zurückspie-
len, dieser stand jedoch zu weit vor dem Tor 
und konnte den Ball nicht mehr erreichen. 
Dieser trudelte folglich zum 0:1 ins Tor. 
Holzhausen verstärkte nun seine Angriffs-
bemühungen und hatte mehrfach den Aus-
gleich auf dem Fuss, jedoch wollte der Ball 
nicht ins Tor. 
Eine der wenigen Angriffe dann der Gäste 
ließ auch den ansonsten Klasse spielenden 
Rick Petersen danebengreifen und ein Gäs-
tespieler konnte den Ball zum 0:2 Endstand 
ins Tor bugsieren. 
Damit ist der Holzhauser Ausflug im Bezirk-
spokal beendet und die Mannschaft kann 
sich auf die Saison konzentrieren, so der Vor-
standsvorsitzende Bernd Strobel. 
Sonntag gastiert man zum ersten Punktspiel 
der Saison beim ESV Freiburg. Anpfiff um 
15.00 Uhr. 

Sommerfest der Jugend
Am Sonntag, den 24.07.22 fand das große 
Sommerfest der kleinsten Jugenden, der 
G- und F-Jugend, bei strahlendem Sonnen-
schein statt. Es gab beim Abschlussfest für 
alle Kinder tolle Spielmöglichkeiten: eine 
riesige 20m Hüpfburg, eine Seifenrutsche 
und eine Kistenbahn erfreuten nicht nur die 
ganz Kleinen. Das große Highlight war für 
die Kinder jedoch das Spiel gegen ihre Müt-
ter. Zuerst spielte die F-Jugend 2x10 Minu-
ten gegen die Mamas und danach noch die 
G-Jugend. Es war für die Spieler und auch 
für die Mütter ein tolles Erlebnis. Am Ende 
wurden noch die trainingsfleißigsten Spieler 
mit einer Medaille geehrt und zur Freude al-
ler bekam jedes Kind der letztjährigen G und 
F-Jugend einen Pokal. 
Wir wollen hier noch einmal den Mamas 
danken, dass sie diesen Spaß für die Kinder 
mitgemacht haben. Auch allen Helfern der 
D- und E-Jugend und dem Verein ein großes 
Dankeschön für deren Einsatz. 
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Sportclub March e.V.

Vorschau: 
Kreisliga A1 Matthias-Ginter-Sportpark 
Sonntag 04.09.2022 15:00 Uhr 
SC March - SF Winden 
Anstoß der zweiten Mannschaften 12:45 Uhr 

1. Pokalrunde 
VfR Vörstetten - SC March 1:7 
Tore: Erik Hafner, Yakoub Assefi,Belal Bakti-
ary, Pius Fischer, Freddy Scheuber, George 
Guiman (2) 

Testspiele: 
SC March 2 - 1.FC Mezepotamien 2 4:3 
Tore: Dominik Störr (2), Patrick Störr, Nico 
Berger 

A-Junioren: 
SG Eichstetten - SC Holzhausen/March 6:1 

Wegen Urlaub entfallen redaktionelle 
Beiträge in den August-Ausgaben.

Aktuelle Informationen unter 
www.scmarch.de oder 
auf Instagram und Facebook

AH – Abteilung 
Lust auf Fußball bei der AH des SC March? 
Wir freuen uns über jeden Interessierten ab 
30 Jahre. 

Trainingszeiten: 
Mittwoch 19:00 – 20:30 Uhr
im Matthias-Ginter-Sportpark Neuershausen 

Turn- und Sportverein
March e.V.

Abteilung Handball
Hallo liebe Handballfreunde! 
Handball-Jugendtrainer*innen gesucht! 
Unsere Jugendabteilung der SG Bötzingen/
March sucht neue ambitionierte, engagierte 
und handballbegeisterte Jugendtrainer*in-
nen und Betreuer*innen für die kommende 
Saison 2022/2023. 

Außer die geteilte Leidenschaft für Hand-
ball, den Spaß Kindern und Jugendlichen 
etwas beizubringen und die Freude am 
Handballspielen zu vermitteln benötigt es 
keine weiteren Voraussetzungen, da bei uns 
der Spaß am Sport an erster Stelle steht. Da-
her freuen wir uns, wenn sich ebenfalls Neu-
einsteiger*innen ohne Trainererfahrung bei 
uns melden. 

Wir haben dein Interesse geweckt? 
Dann melde dich gerne unter 
jugendleitung@tsv-march.de oder 
über unsere Social-Media Kanäle bei uns. 

Wir freuen uns über jedes Interesse! 

VdK Ortsverband 
March/Hochdorf

Zur sozialen Sicherheit - 
Beratung durch den Sozialverband VdK
Auch in March und Hochdorf gibt es den 
Sozialverband VdK. Mit knapp 1,5 Millionen 
Mitgliedern in ganz Deutschland ist der So-
zialverband VdK Deutschland derzeit die 
größte Selbsthilfeorganisation älterer, be-
hinderter, kranker und chronisch leidender, 
aber auch gesunder und vitaler Menschen 
jeglichen Alters. Der VdK berät und vertritt 
seine Mitglieder in allen Belangen der ge-
setzlichen Rentenversicherung, der berufs-
genossenschaftlichen Unfallversicherung 
sowie auf den Gebieten der gesetzlichen 
Kranken- und Pflegeversicherung, der Ar-
beitslosenversicherung ebenso wie im Be-
hinderten- und Sozialhilferecht vor Behör-
den, Sozial- und Verwaltungsgerichten. 
Auf Ortsverbandsebene wird neben der 
Beratung über das Dienstleistungsangebot 
des VdK die Geselligkeit gepflegt. Es finden 
u.a. Treffen und Zusammenkünfte sowie 

Ausflüge über das Jahr verteilt statt. Es ist 
für jeden etwas dabei. Geboten wird Hilfe 
zur Selbsthilfe bei gesundheitlich schweren 
Belastungen gleichermaßen wie in sozial 
schwierigen Zeiten. 

Ansprechpartner vor Ort ist: 
Nicole Bobbermin, 79108 FR-Hochdorf, 
Grünlandstr. 6, Tel. 07665/4560 
Herbert Schießel, 79232 March-Buchheim, 
Gottenheimer Str.4, Tel. 07665/2437 
Berta Hunn, 79232 March-Neuershausen, 
Möslestr. 8, Tel. 07665/2675 
Irmgard und Heinz Krieg, 
79232 March-Hugstetten, Landstr. 26a 
Tel. 07665/4801 
Elli Ginter, 79232 March-Holzhausen, 
Kirchstr. 3a, Tel. 07665/930487 
Sarah Schießel, 79232 March-Buchheim, 
Gottenheimer Str. 4, Frauenbeauftragte
Tel.07665/2437 

Für die sozialrechtliche Beratung und 
Rechtsvertretung zuständig ist die VdK- 
Servicestelle Freiburg, Bertoldstr. 44,
79098 Freiburg, Tel. 0761/504490

Auch dieses Jahr bietet der TC March allen Tennis-Interessierten der March Schnuppertrai-
ning mit Trainer an. Das Schnuppertraining findet jeden Mittwoch von 17-18 Uhr statt. Bei 
Interesse kommt einfach vorbei, das Training ist kostenlos und unverbindlich. Schlaeger kön-
nen geliehen werde.  
Wir freuen uns auf viele Interessierte!

Tennisclub March e.V.Tennisclub March e.V.Tennisclub March e.V.
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WAS SONST NOCH INTERESSIERTWAS SONST NOCH INTERESSIERT
Minister Peter Hauk MdL: „Trink-
wassersicherheit hat auch beim 
Energiesparen höchste Priorität“

Möglichkeiten des Energiesparens bei 
der Warmwasser-bereitstellung
„Maßnahmen zur Energieeinsparung sind 
das Gebot der Stunde und sie sind aus-
drücklich zu begrüßen. Bei der Energie-
einsparung bei der Warmwasserbereitung 
müssen die verantwortlichen Betreiber von 
Trinkwasser-Hausinstallationen dennoch 
die Trinkwassersicherheit mit den damit 
verbundenen rechtlichen Vorgaben und Hy-
gieneanforderungen an das Trinkwasser be-
achten. Trinkwassersicherheit hat vor dem 
Hintergrund des Gesundheitsschutzes der 
Verbraucherinnen und Verbraucher auch 
beim Energiesparen höchste Priorität“, sag-
te der Minister für Ernährung, Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk 
MdL, am Dienstag (02. August).
Kommunen, verantwortliche Betreiber öf-
fentlicher Einrichtungen, Hausbesitzer und 
Wohnungseigentümergemeinschaften 
prüfen angesichts der Gasmangellage Mög-
lichkeiten zur Energieeinsparung. Eine Mög-
lichkeit der Energieeinsparung bei der Warm-
wasserbereitstellung setzt jedoch einen 
verantwortungsvollen Umgang mit Tempe-
raturabsenkungen voraus, um die Gefahr von 
Legionellen im Trinkwasser zu vermeiden. 
Der Gesundheitsschutz erfordert zur Ver-
hinderung einer Legionellenvermehrung im 
Trinkwasser Temperaturen von mindestens 
55°C in der gesamten Trinkwarmwasser-Ins-
tallation. Um einer problematischen Entwick-
lung vorzubeugen, weist das Ministerium für 
Ernährung, Ländlichen Raum und Verbrau-
cherschutz auf die diesbezüglichen Hinweise 
des Umweltbundesabtes hin.
Möglichkeiten zur Energieeinsparung gibt 
es je nach Art der Wasserversorgungsanlage
zur Trinkwasserverteilung und zur Verwen-
dung des Wassers einige. Beispielsweise kön-
nen wassersparende Armaturen verwendet 
werden oder die Warmwasserzirkulation kann 
hinsichtlich der Nutzungszeiten optimiert 
werden. Mit gutem Beispiel geht auch das 
Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum 
und Verbrauchschutz voran. Zur Energieein-
sparung wurde die Warmwassererzeugung an 
den Handwaschbecken in den Sanitärräumen 
eingestellt. Die gründliche Verwendung von 
Seife ist für die Handhygiene ausreichend.

Hintergrundinformationen:
Weitere Informationen zum Thema Legio-
nellen finden Sie unter
https://www.verbraucherportalbw.
de/,Lde/Startseite/Verbraucherschutz/
Trinkwasserverordnung
Informationen und Tipps hat das Umwelt-
bundesamt veröffentlicht unter
https://www.umweltbundesamt.de/
umwelttipps-fuer-den-alltag/
haushaltwohnen/
warmwasser#unsere-tipps

Das einschlägige technische Regelwerk des 
Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfa-
ches e.V. (DVGW) beschreibt die Anforde-
rungen an die Trinkwassertemperaturen. 
Danach beträgt die Warmwassertemperatur 
am Speicherausgang 60°C. Innerhalb der 
Zirkulation darf sie nicht unter 55°C fallen.
Betreiber von Trinkwasserinstallation sind 
nach Trinkwasserverordnung zur Einhaltung 
des technischen Regelwerks verpflichtet.

Eine Pflicht zur regelmäßigen Untersuchung 
von Legionellen im Trinkwasser besteht 
nach Trinkwasserverordnung, wenn
•	 eine „Großanlage zur Trinkwassererwär-

mung“, also einer Anlage mit Speicher-
•	 Trinkwassererwärmer oder zentralem 

Durchfluss-Trinkwassererwärmer jeweils 
mit einem Inhalt von mehr als 400 l, oder 
mit einem Rohrleitungsvolumen von 
mehr als 3 Litern zwischen Abgang des 
Trinkwassererwärmers und der entfern-
testen Entnahmestelle vorhanden ist,

•	 Trinkwasser im Rahmen einer im Sinne der 
Trinkwasserverordnung gewerblichen Tä-
tigkeit, z. B. Vermietung, oder einer öffentli-
chen Tätigkeit bereitgestellt wird und

•	 in der Trinkwasser-Installation eine Ein-
richtung vorhanden ist, in der es zu einer 
Vernebelung des Trinkwassers kommt, z. 
B. Duschen, Whirlpool. 

Anleiterinnen und Anleiter für 
Bewegungstreffs im Freien 
gesucht 

Nächste Schulung am 29. Oktober 2022 - 
Anmeldung bis zum 16. September 
Sie sind gerne im Freien? Freuen sich an Be-
wegung, haben Spaß, Gruppen anzuleiten, 
im besten Falle bereits Vorerfahrungen im 
Bewegungsbereich? Dann sind Sie genau 
richtig als Anleiterin oder Anleiter für Bewe-
gungstreffs im Freien. Bewegungstreffs im 
Freien sind für alle da. Die Teilnehmenden 
kommen wöchentlich zusammen und ma-
chen ohne Anmeldung und ohne Mitglied-
schaft mit. Nicht einmal Sportkleidung ist 
erforderlich. Bewegungstreffs im Freien sind 
eine gute Gelegenheit, frische Luft, Bewe-
gung und Begegnung zwanglos und nie-
derschwellig zu verbinden. Alltagstaugliche 
Übungen, die Körper und Seele guttun und 
bei regelmäßiger Übung die Sturzgefahr ver-
ringern helfen. Seit fast vier Jahren erfreuen 
sich die Bewegungstreffs in der Region gro-
ßer Beliebtheit. Es gibt sie bereits in der Stadt 
Freiburg und im Landkreis Breisgau-Hoch-
schwarzwald in Bad Krozingen, Bötzingen, 
Breisach, Ebringen, Gundelfingen, March, 
Müllheim, Stegen und Umkirch. 
Die Organisatorin beim Landratsamt sucht 
nun weitere Menschen, die Lust haben, eben-
falls einen Bewegungstreff anzuleiten. Die 
Teilnehmer erhalten neben der Schulung bei 
Bedarf einen Erste-Hilfe-Kurs sowie das An-
gebot des regelmäßigen Erfahrungsaustau-

sches und Unterstützung bei der Organisati-
on. Die Schulung findet am 29. Oktober 2022 
ganztägig in Freiburg statt und ist kostenfrei. 
Anmeldung bis zum 16. September 2022 bei: 
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, 
Stabsstelle Kommunale Gesundheitsstrate-
gien, Ursula Fehrenbach, Bismarckallee 18-
20, 79098 Freiburg i.Br., Tel. 0761 2187-3063, 
E-Mail: ursula.fehrenbach@lkbh.de 

Die tierseuchenrechtlichen 
Allgemeinverfügungen 
zur Bekämpfung der Ausbreitung der Af-
rikanischen Schweinepest im Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald sind ab dem 
25. August 2022 aufgehoben.  

Nach dem Ausbruch der Afrikanischen 
Schweinepest, kurz ASP, bei gehaltenen 
Schweinen in Forchheim im Landkreis Em-
mendingen sind die amtlichen Maßnahmen 
in den Sperrzonen erfolgreich abgeschlos-
sen. Alle eingeleiteten Untersuchungen bei 
Haus- und Wildschweinen verliefen negativ 
und auch bei einer groß angelegten Suche 
mit Hunden nach verendeten Wildschwei-
nen in der Schutzzone konnten keine infi-
zierten Tiere gefunden werden. 
Im Zuge dessen können nun auch alle Maß-
nahmen in der gesamten Überwachungszo-
ne des Landkreises Breisgau-Hochschwarz-
wald aufgehoben werden. 
Die entsprechende Allgemeinverfügung des 
Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald tritt 
am 25. August in Kraft. Der Fachbereich Ve-
terinärwesen und Lebensmittelkontrolle des 
Landratsamtes weist aber darauf hin, dass 
die Gefahr einer Verschleppung der Afrikani-
schen Schweinepest weiterhin groß ist. 

Folgende Hinweise sind weiterhin zu 
beachten: 
Die schweinehaltenden Betriebe werden 
zur vorbeugenden Bekämpfung der Afri-
kanischen Schweinpest gebeten, die Biosi-
cherheitsmaßnahmen unbedingt weiterhin 
aufrechtzuerhalten. 
Die Jägerschaft wird weiterhin um ein ver-
stärktes freiwilliges Monitoring bei erlegtem 
Schwarzwild gebeten. Hinsichtlich krank er-
legtem oder tot aufgefundenem Schwarzwild 
bitten wir weiterhin um erhöhte Aufmerksam-
keit und Beprobung als Indikatortiere. 
Die gesamte Bevölkerung wird um Mithilfe 
gebeten. Rohe Wurstwaren mit Schweine-
fleisch (Salami, Rohschinken, luftgetrock-
nete Wurstwaren), die nicht mehr verzehrt 
werden, müssen so entsorgt werden, dass 
Wildtiere nicht mit ihnen in Kontakt kom-
men können (Müllbehälter mit verschlos-
senem Deckel). Dies gilt es insbesondere 
beim Rückreiseverkehr aus ASP-Ausbruchs-
gebieten (z. B. Italien, baltische Staaten, Po-
len, Rumänien, Bulgarien) zu beachten. Die 
ASP ist für den Menschen ungefährlich, für 
Haus- und Wildschweine jedoch höchst an-
steckend und in der Regel tödlich.  

ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS



Erika Löffl  er
geb. Schäfer

* 04.11.1939

† 14.07.2022

Reute, im 
August/September

2022

Menschen, die wir lieben,
bleiben für immer,
denn sie hinterlassen Spuren
in unseren Herzen.

Herzlichen Dank
...für tröstende Worte, gesprochen oder geschrieben
...für alle Zeichen der Verbundenheit und Freundschaft
...für Geldspenden
...für die Anteilnahme bei der Trauerfeier

Einen besonderen Dank Frau Veronika Scherzinger und dem 
Organisten Herrn Martin Peters für die würdevolle Gestaltung 
der Trauerfeier und dem Bestattungsunternehmen Patrick Bühler 
in Denzlingen für die kompetente Beratung und Begleitung.

Im Namen aller Angehörigen

Michael Löffl  er und Christine Leber

STARKES DUO. 
AUS EINS MACH ZWEI
Erleben SIe das maximale Lesevergnügen mit minimalen Aufwand. 
Ihr innovatives Heimatblatt wartet bereits auf Sie. 
Erleben SIe das maximale Lesevergnügen mit minimalen Aufwand. 



Täglich frisches Wurstvergnügen!

***** Unsere Betriebsferien sind zu Ende *****
Ab Freitag, den 2.9.2022, 8 Uhr sind wir gerne 

wieder für Sie da!

...aus eigener Schlachtung und Herstellung!

Ihre
Metzgerei Selb
Buchheim, Hauptstr.37, Tel.: 07665/1303
Hochdorf, Nimbergstr. 1, Tel.: 07665/2674

Wir suchen für unsere zuverlässige Mitarbeiterin 
eine 2-3 Zimmer-Wohnung (für 2 Personen) 
(ab 40qm, gerne mit Balkon oder Terrassenzugang) 
in der March oder Umgebung. 

Angebote bitte an: 
c.willmann@willtec.de oder Tel.: 07665 / 93465 - 17

Unser Hund sucht ein neues Zuhause 
Haus in der March zum Kauf gesucht über 
Postbank Immobilien GmbH, Dennis Cofani, 
T.: Mobil: +49 173 687 4852 • dennis.cofani@postbank.de

Unternehmer aus München
sucht Wohnung oder Haus in der March und Umgebung zu kaufen über

Postbank Immobilien GmbH | Tel.: 0761/21765-160

Pflanzenliebhaber
sucht Haus in der March zum Kauf über
Postbank Immobilien GmbH | Dennis Cofani | 0761-42966670

Junges Paar sucht 2-3-Zimmer-Wohnung
Wir (Logopädin, W27 und Techniker, M28 - NR) suchen eine 2 

bis 3-Zimmer-Wohnung (bis max. 1.200 € warm, Einzugstermin 
flex.). Vorzugsw. Erdgeschoss oder 1.OG mit Terrasse/Balkon,

da mit uns eine freiheitsliebende Katze einziehen würde. 

Kontakt: philipp.ziser@gmx.de / 015165287998

Wohnung gesucht...
Eigenbedarfskündigung nach 12 Jahren in Reute; suche 

Wohnung m.Balkon/Terrasse in Reute o. Holzhausen, in die 
auch eine Katze mit einziehen darf, alleinstehend und 

geregeltes Einkommen; Elternhaus in Holzhausen; B. Kienzler 

Tel. 0173-8550650

Gartenhilfe (m/w/d)
für ca. 3 Std./wöchentlich, angemeldet in Holzh.

gesucht. Telefon 07665 - 38 43

WÜNSCHE UND ANREGUNGEN?

WWW.PRIMO-STOCKACH.DE
» Preislisten » Ansprechpartner » Angebote 



Kein Verkauf Ihres Mehrfamilienhauses,
Baugrundstück oder Althaus zum Abbruch  

ohne Angebot der Fa. Sauer Wohnbau GmbH 
Lassen Sie sich von unserer Marktkenntnis überraschen.

Die beiden Geschäftsführer des Hauses Sauer sind gemeinsam
seit über 65 Jahren mit der Fa. Sauer Immobilien GmbH auf dem 

Freiburger Immobilienmarkt selbständig tätig.

Wir kaufen direkt und unkompliziert oder zeigen Ihnen,
wie Sie den besten Preis erzielen. 

Wir freuen uns auf Sie! 

besser@immobilien-sauer.de oder direkt unter 0761.70332-18 

Sauer Wohnbau GmbH und Sauer Immobilien GmbH  
Seit 1979 Ihr zuverlässiger Partner 

Strassburger Str.4 - Nähe Eisstadion D-79110 Freiburg
Tel. + 49 (0761) / 8 33 32 Fax + 49 (0761) / 8 48 62 
info@schreinerei-eschmann.de www.schreinerei-eschmann.de

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.

Die vertretenden Ärzte entnehmen Sie bitte unserer Ansage 
auf dem Anrufbeantworter.

Wir sind ab 08.00 Uhr gerne wieder für Sie da.

Wir wünschen Ihnen schöne, sonnige Sommertage.

Grünlandstraße 24 Telefon 07665/9472316 
79108 FR-Hochdorf Handy 0171/8819515

Bauunternehmen

Friedrich & Wortmann
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Die 30. Internationalen Keramikwochen Hüfi ngen vom 10. - 25. September 2022 
mit Töpfermarkt und Ausstellung

Dieses Jahr starten die Keramikwochen nicht wie gewohnt mit der Vernissage der Ausstellungen am Freitagabend, sondern mit Beginn 
des Töpfermarktes auf dem Sennhofplatz am Samstag, dem 10. September, um 10 Uhr.
Parallel fi ndet eine Preview der Ausstellungen von Lea Georg aus Zürich und Elisa Stützle-Siegsmund aus Müllheim im Stadtmuseum statt.
Erö� net werden die Ausstellungen am Samstag, dem 10.09., um 19 Uhr im Museum.

Im schönen Ambiente der Rathausgalerie wird ab Samstag, 16 Uhr, unter dem Titel „Glanzstücke – The Best of the Year 2022“ die Wettbewerbsausstellung der 
Töpfermarktteilnehmer*innen stattfi nden. Erstmals wird ein Jurypreis ausgelobt, der im Rahmen der gemeinsamen Vernissage am Samstag, dem 10.09., um 19 Uhr im 
Stadtmuseum verliehen werden wird. Die diesjährige Jury bilden die Keramikexpertin Dr. Maria Schüly aus Freiburg, 
Bürgermeister Michael Kollmeier und Kuratorin Ariane Faller-Budasz. Der beliebte Publikumspreis bleibt zusätzlich erhalten.

Viele weitere Highlights erwarten die Besucher am Töpfermarktwochenende des 10. und 11.09..
Die Ausstellungen im Stadtmuseum Hüfi ngen sind ebenfalls zu den Zeiten des Marktes sowie an den darau� olgenden Sonntagen 
bis einschließlich 25.09., von 14 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung geö� net.

Das Programm der 30. Internationalen Keramikwochen Hüfi ngen gibt es als PDF im Internet unter: www. huefi ngen.de 
oder gedruckt beim Kulturamt der Stadt Hüfi ngen.

Gewinn:
1. Preis:  Ein zweitägiges Wochenende für zwei Personen mit HP am Töpfermarktwochenende in Hüfi ngen. 

Zusätzlich erhalten Sie je 2 Eintrittskarten ins Schulmuseum, Römische Badruine und ein Hüfi nger Infopaket.
2. – 5. Preis:  jeweils eine Eintrittskarte ins Schulmuseum und Römische Badruine in Hüfi ngen sowie 

eine Eintrittskarte ins „aquari“ - Familienfreizeitbad mit Saunalandscha¦ .
6. – 10. Preis:  Eine Stadt Hüfi ngen DVD.

Und das sind unsere Fragen:
1. An welchen Tagen fi ndet der 30. Internationale Töpfermarkt statt?
2. In welchen Städten leben die beiden Künstlerinnen Lea Georg und Elisa Stützle-Siegsmund, die ihre Arbeiten im Museum ausstellen?
3. Wie lautet der Titel der diesjährigen Wettbewerbsausstellung in der Rathausgalerie?

 
Name:

 
Straße:

 
PLZ, Wohnort: 

Senden Sie den Coupon auf einer Postkarte oder die Antworten per mail an:
Stadtverwaltung Hüfi ngen Bereich Tourismus & Kultur, Hauptstr. 16/18, 78183 Hüfi ngen
Mail: tourismus-kultur@huefi ngen.de
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Buchheimer Str. 7 • 79288 Gottenheim
Tel. : 07665/6552 • info@gaertnerei-gaeng.de

Florist/in (m/w/d)  gesucht
einfach anrufen, mailen oder vorbeikommen

Heuboden in Umkirch freut sich über
Verstärkung in folgenden Bereichen:

- Zimmerreinigung/ Reinigung Tanzlokal (m/w/d) = Minijob
- Frühstücksservice (m/w/d) = Minijob + Werkstudent
- Empfangsmitarbeiter (m/w/d) = Festanstellung, Minijob, Werkstudent
- Service Restaurant (m/w/d) = in Festanstellung, Minijob, Werkstudent

Mehr Infos unter: 
T. 07665-9343990 oder jobs@heuboden.de; 

Ansprechp.: Julia Blum

Über 25 Jahre

Hausgeräte-Kundendienst
Telefon 0 76 65 / 93 90 18 7 - Fax 93 90 18 9

Günstiger Stundensatz, Fahrauslagen nur 8,00 €

Verkauf - Beratung - Service

AEG & Miele Vertragshändler
Reparaturen von Haushaltsgeräten aller Fabrikate

Manfred Hartmann & Michael 
Göhrig
Eschenweg 3
79232 March
Telefon 07665-9 39 01 87
Telefax 07665-9 39 01 89

Gottenheimer Str. 15  •  79268 Bötzingen
Tel. 07663/9319-0  •  Fax 07663/9319-19

kanzlei@traeger-goehler.de  •  www.traeger-goehler.de

Willi Göhler
Rechtsanwalt
- Fachanwalt für
  Arbeitsrecht
- Fachanwalt für
  Familienrecht
- Erbrecht
- Grundstücksrecht

Dr. Tessa Traeger
Rechtsanwältin
- Fachanwältin für Miet- u.
  Wohnungseigentumsrecht 
- Fachanwältin für
  Verkehrsrecht 
- Fachanwältin für
  Versicherungsrecht
- Vertragsrecht



Stellenausschreibung Röm.-kath. Kirchengemeinde 
Freiburg Nordwest
Die Röm.-kath. Kirchengemeinde Freiburg Nordwest in der Erzdiözese Freiburg hat zum 
01. Dezember 2022 mit einem Beschäftigungsumfang von 14 Wochenstunden (35%) 
eine unbefristete Stelle im

PFARRSEKRETARIAT (w/m/d)
zu besetzen.

Als Pfarrsekretär/in arbeiten Sie in einem erfahrenen und hochmotivierten Team 
und tragen die Verantwortung für Verwaltungs- und Büroarbeiten einschließlich der 
pfarramtlichen Aufgaben. Sie sind Ansprechperson für verschiedene Gruppierungen, 
Ehrenamtliche und Gemeindemitglieder. 

Wir bieten eine interessante und vielseitige Tätigkeit und Vergütung nach AVO (in 
Anlehnung an den TV-L) mit den üblichen Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes.

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.katholische-kirche-freiburg.de/Stellenangebote

Wir brauchen Verstärkung!
Zur Erweiterung unseres Teams in der Pflegewohngruppe 
Adlergarten in Eichstetten suchen wir 

Unterstützung, im Tag- und/oder Nachtdienst 
(30 bis 60 % Stelle).

In der Pflegewohngruppe Adlergarten in Eichstetten leben 11 
Menschen, die in einer häuslichen und familiären Atmosphäre 
rund um die Uhr gepflegt, betreut und versorgt werden.
Dazu brauchen wir weitere personelle Unterstützung.

Ihre Aufgaben: 
•	 Betreuerische, grundpflegerische und hauswirtschaftliche

Tätigkeiten

Ihr Profil: 
•	 soziale Kompetenzen
•	 Freude am Umgang mit älteren Menschen
•	 Zuverlässigkeit
•	 Pflegeerfahrung (erwünscht)

Wir bieten:
•	 Ein angenehmes Betriebsklima in freundlichem und

familiärem Umfeld
•	 Gründliche Einarbeitung und fachliche Anleitung
•	 Bezahlung nach TvöD

Auf Ihre Bewerbung freuen wir uns:

Bürgergemeinschaft Eichstetten e.V., 
Bürgerbüro im Schwanenhof (Helga Bär)
Hauptstraße 32
79356 Eichstetten
Tel.: 07663 - 948 686
info@buergergemeinschaft-eichstetten.de

Frauenarztpraxis
Dr. Karin Schneidenberger

Goethestraße 21 | 79356 Eichstetten | Tel. 07663-46 33

Sommerurlaub:
von Montag 29.08.2022 bis Freitag 09.09.2022 
ist unsere Praxis wegen Urlaub geschlossen.

Wir suchen immer noch:

Mediz. Fachangestellte (MFA)
oder motivierte Wieder-/Quereinsteiger 

für ca. 20 Std. pro Woche. 
4 x vormittags, 1 x nachmittags

Solventes älteres Ehepaar
sucht Wohnung zum Kauf in der March, um wieder näher an der 
Familie zu leben. Kontakt über
Postbank Immobilien GmbH | Theresa Gretzmeier | 0761-42991277



79426 Buggingen   |   Tel. 07631 / 74 04 95
www.elektrotechnik-stoll.de

Elektrotechnikermeister,
Kau� rau /-mann 

für Büromanagement m/w/d

zur Unterstützung in der kaufmännischen 
Projekt-  und Auftragsabwicklung gesucht

Nimm Kontakt mit uns auf, einfach und unverbindlich 
per E-Mail an Personal@Elektrotechnik-Stoll.de 

Im Kundenauftrag suchen wir 
im Raum March/Kaiserstuhl: 
• Einfamilienhäuser, RH, DHH und 

Mehrfamilienhäuser
• 2- bis 6- Zi.-ETW auch vermietet
• Altbau m. Schopf + Scheune
• Grundstücke jeglicher Art
• gebrauchte bzw. leerstehende 

Fachmärkte
• Gewerbehalle ca. 500 qm



Traktor gesucht von Jungwinzer:
Holder, Eicher, Goldoni oder anderes Modell.

Tel. 07663/9689999


